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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Politique gouvernmentale

Schon einige Male – zuletzt 2012 – gab es zwischen den beiden Räten unterschiedliche
Auffassungen darüber, ob das Parlament ein Veto gegen bundesrätliche Verordnungen
haben soll oder nicht. In der Regel fand die Idee einer stärkeren Mitsprache der
Legislative beim Erlass von Verordnungen durch die Exekutive in der grossen Kammer
viel Rückhalt, stiess aber in der kleinen Kammer auf genau so viel Skepsis. Eine im
Ständerat eingereichte parlamentarische Initiative (14.421) des Walliser
Kantonsvertreters Jean-René Fournier (cvp, VS) wurde nun allerdings als positives
Zeichen gewertet, dass es auch im Ständerat zunehmend Skeptiker gegen die
Versuchung der Verwaltung gebe, mit Ausführungsverordnungen den Willen des
Gesetzgebers zu umgehen – so die Begründung von Fournier, der forderte, dass alle
Verordnungen dieser Art dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) wertete diesen ständerätlichen Vorstoss als positives
Zeichen und doppelte im Nationalrat nach. In seiner parlamentarischen Initiative
(14.422) wollte er allerdings nicht so weit gehen und forderte lediglich die Möglichkeit
eines Vetos gegen rechtsetzende Verordnungen und Verordnungsänderungen. Diese
sollen dann eine Bestätigung benötigen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder
eines Rates innerhalb von zwei Wochen ein Veto ergreift. 
Während die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-NR) Aeschis Idee
noch im Januar mit 18 zu 4 Stimmen deutlich guthiess, sprach sich die SPK-SR im
August gegen beide parlamentarischen Initiativen aus. Mit 6 zu 6 Stimmen bei
Stichentscheid der Präsidentin Verena Diener Lenz (glp, ZH) fiel der Entscheid gegen
den ständerätlichen Vorstoss allerdings nur knapp aus. Die 11 zu 2 Stimmen bei einer
Enthaltung gegen die Initiative Aeschi war hier deutlicher. Die ständerätliche
Kommission argumentierte, wie schon bei früheren ähnlichen Vorstössen, dass es
bereits genügend Instrumente für die Bundesversammlung gebe, mit denen Einfluss auf
die Verordnungsgebung genommen werden kann. So können Kommissionen verlangen,
bei Verordnungsentwürfen konsultiert zu werden, oder es kann bei der Gesetzgebung
eine Genehmigung für Ausführungsbestimmungen explizit vorgesehen werden. Ein
Verordnungsveto stelle hingegen nicht nur eine Gefahr für die Gewaltentrennung dar,
sondern sei auch ein Einfallstor für Lobbyisten, welche hier Einzelfallinteressen
wirksam vertreten könnten. Die Virulenz des Themas zeigte sich auch in der
ständerätlichen Debatte in der Herbstsession. Nur ganz knapp, mit 20 zu 18 Stimmen
(ohne Enthaltungen), entschieden sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter gegen
Folge geben der Initiative Fournier. Während der Vorstoss von René Fournier damit
erledigt ist, muss die Initiative Aeschi nach dem Nein der SPK-SR im Nationalrat noch
behandelt werden. 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.09.2015
MARC BÜHLMANN

Nachdem die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-SR) die Idee eines
Vetos gegen bundesrätliche Verordnungen gleich zwei Mal abgelehnt hatte – eine
parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) aus den eigenen Reihen wurde im
Ständerat versenkt und einer parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG), der von der
SPK-NR Folge gegeben wurde, entsagte die SPK-SR ihre Zustimmung – gelangte die
Initiative Aeschi in den Nationalrat. Die SPK-NR empfahl ihrem Rat erneut, das Anliegen
gutzuheissen. Sie verwies dabei auf die Voten im Ständerat, der die mit der
parlamentarischen Initiative Fournier angeregte Reform zwar abgelehnt hatte, dabei
aber in zahlreichen Voten Missbehagen aufgezeigt habe. Dies lasse hoffen, dass dieser
Anlauf – in den letzten Jahren hatte es aus der Volkskammer insgesamt sechs Vorstösse
in Richtung Verordnungsveto gegeben – erfolgreich sein könnte. Auch der Ständerat
habe bemerkt, dass Verordnungen teilweise zu detailliert seien und dem Willen des
Gesetzgebers nicht mehr entsprächen. In umstrittenen Fällen brauche es deshalb ein
griffiges Kontrollinstrument.  Die vor allem aus SP-Mitgliedern bestehende
Kommissionsminderheit warnte davor, dass dies vom Ständerat als Zwängerei
aufgefasst würde. Man habe zudem genügend Instrumente, um die Verordnungsgebung
des Bundesrates zu beeinflussen. Das Instrument, das in einigen Kantonen angewendet
werde und dort gut funktioniere, laufe Gefahr auf Bundesebene, aufgrund des
Zweikammersystems, zu Blockaden zu führen. Der Vorschlag von Aeschi sieht vor, dass
Quoren in beiden Räten erreicht werden müssten, um ein Veto einlegen zu können.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 27.04.2016
MARC BÜHLMANN
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Freilich – dies war auch ein Gegenstand in der Ratsdebatte – stünde eine genaue
Ausgestaltung der Regelung noch bevor. Bei der Abstimmung stand eine satte
bürgerliche Mehrheit an 120 Stimmen 52 Stimmen von Links-Grün, zusammen mit 12
Stimmen aus der CVP-Fraktion, gegenüber und der Initiative wurde Folge gegeben. 2

Zu Beginn der Herbstsession 2019 gedachte der Ständerat der Anfang August
unerwartet an Herzversagen verstorbenen ehemaligen Bundeskanzlerin Annemarie
Huber-Hotz. Jean-René Fournier (cvp, VS) würdigte die 1948 geborene Baarerin, die
nach einem sozialwissenschaftlichen Studium mit 30 Jahren zu den Parlamentsdiensten
gestossen und von 1981 bis 1992 als Ständeratssekretärin geamtet hatte. Dort habe sie
eine zentrale Rolle bei der Reorganisation der Parlamentsdienste gehabt. Auch als erste
Generalsekretärin der Bundesversammlung – dieses Amt hatte sie von 1992 bis 1999
inne – habe Annemarie Huber-Hotz die Professionalisierung der Parlamentsdienste
vorangetrieben. Sie sei treibende Kraft für die Schaffung permanenter Kommissionen
im Rahmen der Parlamentsreform zu Beginn der 1990er Jahre gewesen. Fournier
zitierte aus der Rede des damaligen Nationalratspräsidenten Hanspeter Seiler (svp, BE),
der bei der Wahl von Annemarie Huber-Hotz zur ersten Bundeskanzlerin der Schweiz im
Jahr 1999 ihr Engagement und ihre Umgänglichkeit als «eine wahre Wohltat»
bezeichnet hatte. Sie verstehe es, in der Ausübung ihres Amtes über den Parteien zu
stehen. Die damals als Nachfolgerin von François Couchepin (fdp) von der FDP
vorgeschlagene Huber-Hotz setzte sich im vierten Wahlgang gegen die Konkurrentin der
SP, Hanna Muralt Müller, und den Konkurrenten der CVP, Vizekanzler Achille Casanova,
durch. In ihren acht Jahren als Bundeskanzlerin – so Fournier weiter – habe sie es
verstanden, Konsens mittels konstruktivem Dialog zu suchen. Dabei habe ihr eine ihrer
wertvollen Qualitäten geholfen: «Elle savait ecouter». Nach zwei Amtsperioden hatte
Annemarie Huber-Hotz 2007 ihren Rücktritt eingereicht. Sie habe – Fournier zitierte
aus der Abschiedsrede des damaligen Nationalratspräsidenten André Bugnon (svp, VD) –
nicht nur die Bundeskanzlei geführt, sondern auch die Debatten der Regierung
aufgeklärt, ja gar gecoacht («éclairé [...] même 'coaché'»). Im Tages-Anzeiger wurde
ihre Bescheidenheit hervorgehoben. Sie habe stets betont, dass sie kein politisches
Amt ausübe, und sei als Managerin im Hintergrund geblieben. Die Zeitung zitierte den
damaligen SP-Präsidenten Hans-Jürg Fehr (sp, SH), der die parteiübergreifend
geschätzte Bundeskanzlerin als «effiziente Unscheinbarkeit» bezeichnet hatte. Nach
ihrem Ausscheiden aus der Verwaltung hatte Annemarie Huber-Hotz die
Präsidentschaften der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) sowie des
Schweizerischen Roten Kreuzes übernommen. 3

DÉBAT PUBLIC
DATE: 01.08.2019
MARC BÜHLMANN

Organisation de l’administration fédérale

Dominique de Buman (cvp, FR) stiess sich am Umstand, dass Aufträge des Bundes
ungleich auf die Sprachregionen verteilt werden. Er machte die in den
Ausschreibungsverfahren benutzte Sprache dafür verantwortlich. In der grossen
Mehrheit sei diese Deutsch. Mit einer Motion forderte der CVP-Abgeordnete deshalb
rechtsetzende Massnahmen, die dafür sorgen, dass Ausschreibungen konsequent in
allen drei Amtssprachen verfasst und Angebote in allen drei Sprachen akzeptiert
werden. Der Bundesrat anerkannte zwar das Anliegen, verwies aber auf bereits
unternommene Schritte im Rahmen der laufenden Revision des Beschaffungsrechts
und empfahl, das Begehren abzulehnen. Der Nationalrat überwies die Motion allerdings
mit 149 zu 38 Stimmen. Die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur (WBK-SR) schloss sich hingegen dem Argument der Regierung an und empfahl die
Ablehnung der Motion. Der Ständerat selber nahm dann einen Ordnungsantrag von
Jean-René Fournier (cvp, VS) an, mit dem die Motion nochmals an die WBK
zurückgeschickt wird. Auch wenn schon einiges unternommen worden sei, sei es nicht
tragbar, dass die Romandie systematisch weniger stark berücksichtigt werde. 2014
äusserte sich die WBK nicht mehr zum Anliegen. 4

MOTION
DATE: 08.12.2014
MARC BÜHLMANN
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Mandat parlementaire

In der ersten Sitzung der Wintersession 2017 schritt die kleine Kammer zur Wahl des
Büros des Ständerats für 2017/18. Der scheidende Präsident, Ivo Bischofberger (cvp,
AI) bedankte sich für das im vergangenen Jahr entgegengebrachte Vertrauen und wies
auf die respektvolle Debattenkultur im Ständerat hin. Allerdings müsse dem
persönlichen Gespräch auch weiterhin Beachtung geschenkt werden, da im
Bundeshaus immer häufiger per E-Mail kommuniziert werde. Während im Jahr 2003
noch 3 Mio. Mails pro Monat versandt worden seien, seien es heute deren 30 Mio. Die
Suche nach Konsens gelinge aber erfolgreicher mittels direktem, persönlichem
Gespräch als über anonyme Korrespondenz. 
Turnusgemäss wurde die amtierende Vizepräsidentin, Karin Keller-Sutter (fdp, SG) zur
Ständeratspräsidentin gekürt. Von 45 eingelangten Wahlzetteln waren zwei leer und 43
mit ihrem Namen versehen. In ihrer Antrittsrede wies die St. Gallerin darauf hin, dass
sie es einerseits dem Zufall verdanke, dass sie heute hier sitze – eigentlich wäre der
Platz für den 2013 verstorbenen Pankraz Freitag (fdp, GL) vorgesehen gewesen –,
andererseits habe ihr aber auch zu denken gegeben, dass bisher lediglich drei Frauen
das Ständeratspräsidium besetzt hätten: Josi Meier (cvp, LU), Françoise Saudan (fdp,
GE) und Erika Forster-Vannini (fdp, SG). Wenn Frauen gefragt würden, müssten sie
bereit sein, eine Aufgabe zu übernehmen. Sie lasse sich auch leiten von der
Überzeugung, dass die Kraft der Schweiz in den Institutionen liege. Dass die Schweizer
Politik als langweilig gelte, sei gut, weil dies auch mit Berechenbarkeit und Stabilität
einhergehe. In den Medien wurde spekuliert, dass die Ostschweizer Freisinnige wohl
noch nicht am Ende ihrer Karriere sei, da sie als chancenreichste Nachfolgerin des wohl
bald zurücktretenden Bundesrats Johann Schneider-Ammann gelte. Nach einem
musikalischen Intermezzo wurden die weiteren Mitglieder des Büros gewählt. Jean-
René Fournier (cvp, VS; 43 von 46 Stimmen) wurde zum ersten Vizepräsidenten und
Géraldine Savary (sp, VD; 41 von 46 Stimmen) zur zweiten Vizepräsidentin gewählt.
Ergänzt wurde das Präsidium durch den Stimmenzähler Alex Kuprecht (svp, SZ; 41 von
46 Stimmen) und den Ersatzstimmenzähler Thomas Hefti (fdp, GL; 43 von 46
Stimmen). 5

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 27.11.2017
MARC BÜHLMANN

Zum Abschluss seiner politischen Karriere wurde Jean-René Fournier (cvp, VS) ins
Ständeratspräsidium gewählt. 1985 war er ins Walliser Parlament gewählt worden. Ab
1997 gehörte er der Kantonsregierung an, wo er auch noch zwei Jahre verblieb,
nachdem er 2007 in den Ständerat gewählt worden war. Zum vierten Mal in der
Geschichte des Bundesstaates präsidierte damit ein Walliser die kleine Kammer.
Fournier erhielt 41 von 42 gültigen Stimmen, zwei der 45 ausgeteilten Wahlzettel
blieben leer und auf einem stand ein anderer Name. Die scheidende Präsidentin, Karin
Keller-Sutter (fdp, SG), dankte ihrem Nachfolger für die gute Zusammenarbeit. In seiner
Rede gab Fournier den Dank zurück und lobte die St. Gallerin für ihre effiziente Arbeit
und wünschte ihr – im Hinblick auf die anstehende Wahl in den Bundesrat – Glück für
ihre weitere Arbeit. 
Zum ersten Vizepräsidenten und damit zum voraussichtlichen Nachfolger Fourniers
wurde Hans Stöckli (sp, BE) bestimmt. Der Bieler erhielt 34 von 40 gültigen Stimmen.
Von den 43 ausgeteilten Wahlzetteln kamen 2 leer und einer ungültig zurück. Auf 6
Bulletins standen andere Namen. Als amtierende zweite Vizepräsidentin wäre eigentlich
Géraldine Savary (sp, VD) für das erste Vizepräsidium an der Reihe gewesen. Da sie aber
angekündigt hatte, bei den Wahlen 2019 nicht mehr anzutreten, kam Stöckli zum
Handkuss, was die für ständerätliche Verhältnisse doch recht bescheidene Stimmenzahl
zu erklären vermag. Zum zweiten Vizepräsidenten wurde Alex Kuprecht (svp, SZ)
gewählt. Er erhielt 40 von 42 Stimmen, zwei der 44 ausgeteilten Wahlzettel blieben leer
und auf zwei weiteren stand ein anderer Name als der des Schwyzers. In der Folge
wurden Thomas Hefti (fdp, GL) zum Stimmenzähler (43 ausgeteilte Wahlzettel, 1 leer, 42
für Hefti) und Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) zur Ersatzstimmenzählerin gewählt (44
ausgeteilte Wahlzettel, 2 leer, 1 Diverse, 41 Stimmen für Häberli-Koller). Damit war das
Büro-SR für das letzte Jahr der 50. Legislatur besetzt. 6

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 26.11.2018
MARC BÜHLMANN

Nachdem 19 der 22 neuen Ständeratsmitglieder vereidigt worden waren, schritt die
kleine Kammer zur Wahl des Büros 2019/20. Normalerweise übernimmt der oder die
noch amtierende Präsident oder Präsidentin des Ständerats die Leitung der Wahl des
neuen Präsidiums. Da René Fournier (cvp, VS) aber bei den eidgenössischen Wahlen
nicht mehr angetreten war, übernahm zuerst der amtierende zweite Vizepräsident, Alex
Kuprecht (svp, SZ), die Organisation der Wahl des amtierenden ersten Vizepräsidenten,

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 02.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Hans Stöckli (sp, BE), zur Wahl des neuen Präsidenten. 
Stöckli, dessen Name auf 39 der 43 ausgeteilten Wahlzettel stand (2 leer, 2 Diverse),
erinnerte in seiner Rede daran, dass ursprünglich nicht er für das Amt vorgesehen
gewesen sei, sondern Géraldine Savary (sp, VD), die aber aus der Politik zurückgetreten
war. Seit 30 Jahren in der Politik, sei der Entscheid, erneut zu kandidieren, für ihn und
sein familiäres Umfeld nicht leicht gewesen – so der ehemalige Stadtpräsident von Biel.
Heiterkeit löste der neue Präsident aus, als er berichtete, dass er als Studierender der
Rechtswissenschaften einst einen Artikel zur Abschaffung des Ständerats geschrieben
habe, weil er überzeugt gewesen sei, dass die kleine Kammer den bürgerlichen Parteien
als «Notbremse gegen den Fortschritt» diene. Zu Beginn des Bundesstaates habe der
Ständerat als altbacken und bedeutungslos gegolten, der Nationalrat hingegen als
progressiv und bedeutend. «Wichtige Männer» hätten damals lieber im National- als im
Ständerat gesessen. Die Zeiten hätten sich geändert und auch er, Stöckli, habe mit der
Zeit verstanden, wie wichtig der Ständerat sei. Daran gedacht, dass er ihn einst
präsidieren werde, habe er aber natürlich nie. Er werde sein Präsidialjahr nutzen, um
die Mehrsprachigkeit und die politische Bildung zu fördern und die Identität des
Ständerats weiter zu stärken. 
Nach einem musikalischen Intermezzo schritt Stöckli zur Wahl der restlichen Mitglieder
des Büros. Zum ersten Vizepräsidenten wurde Alex Kuprecht gewählt. Er erhielt 42
Stimmen, wobei einer aus 43 eingelangten Wahlzetteln leer geblieben war. Dasselbe
Resultat galt auch für Thomas Hefti (fdp, GL), der zum zweiten Vizepräsidenten aufstieg.
Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) wurde mit 40 Stimmen zur Stimmenzählerin (2 Diverse, 1
leer) und Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) mit 39 Stimmen (4 leere) zur
Ersatzstimmenzählerin gekürt. 
Da die Grünen im Ständerat neu mit 5 Mitgliedern vertreten waren und damit eine
Gruppe bildeten, hatten sie laut Geschäftsreglement des Ständerats Anrecht auf einen
Sitz im Büro. Somit musste ein weiteres Mitglied des Büros gewählt werden. Mit Lisa
Mazzone (gp, GE), die 38 Stimmen erhielt (4 leere und 1 ungültiger Wahlzettel), wurde
zum ersten Mal überhaupt ein Grünes Parlamentsmitglied in das Büro-SR gewählt. 7

Organisation du Parlement

Zum Ständeratspräsidenten wurde in der Wintersession 2014 Claude Hêche (sp, JU)
gewählt. Der Genosse erhielt 44 Stimmen (1 leer, 1 Diverse). Hêche sprach bei seinem
Amtsantritt von seinen widersprüchlichen Gefühlen. Auf der einen Seite mache ihn der
Tod von This Jenny (svp, GL), der mehr als ein langjähriger Kollege gewesen sei, traurig,
auf der anderen Seite freue er sich über seine anstehende Mission als Präsident der
kleinen Kammer. Seine Bitte, mit dem Geschenk für den scheidenden Präsidenten
Hannes Germann (svp, SH), nicht zu spielen, sorgte im Rat dann wieder für Heiterkeit.
Germann kriegte einen von allen Ständerätinnen und -räten signierten Fussball. Zum
Vizepräsidenten wurde erwartungsgemäss der junge Neuenburger Kantonsvertreter
Raphaël Comte (fdp, NE) bestimmt. Er erhielt 43 Stimmen (1 leer, 2 Diverse).
Turnusgemäss stellt die CVP den übernächsten Präsidenten, Ivo Bischofberger (cvp, AI)
der ebenfalls mit 43 Stimmen (2 leer, 1 Diverse) ins Amt des zweiten Vizepräsidenten
gewählt wurde. Zur Stimmenzählerin stieg Karin Keller-Sutter (fdp, SG) auf und zum
Ersatzstimmenzähler wurde Jean-René Fournier (cvp, VS) bestimmt. Die beiden Ämter,
die gleichzeitig Mitgliedschaft im Büro bedeuten, sind sozusagen die Vorstufen für die
Vizepräsidien und schliesslich das Präsidium. 8

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 24.11.2014
MARC BÜHLMANN

Mit der Wahl des 36 Jahre alten Raphaël Comte (fdp, NE) wurde der jüngste
Ständeratspräsident seit 140 Jahren gewählt. Comte war 2010 als Nachfolger des 2009
zum Bundesrat gekürten Didier Burkhalter von der Neuenburger Bevölkerung in den
Ständerat gewählt worden – damals erst 30 Jahre alt. In den sechs Jahren im Ständerat
gelang es dem Neuenburger Freisinnigen, der bereits als 20-jähriger ins
Gemeindeparlament und mit 21 Jahren ins Kantonalparlament gewählt worden war und
als jüngster Parteipräsident in der Neuenburger Geschichte mit 24 Jahren die
kantonale FDP-Spitze übernahm, sich als eigenständiger Kopf zu profilieren. Er gilt in
der FDP-Fraktion als Linksliberaler und wich etwa bei der Energiestrategie oder der
Altersvorsorge 2020 von der Parteilinie ab, was ihm bei anderen Parteien auch den Ruf
eines Partners einbrachte, mit dem man Kompromisse schmieden kann. Der
ausgebildete Jurist Comte hat die Politik zum Beruf gemacht – im Express wurde er
entsprechend als „animal politique“ beschrieben. Laut einem Interview in der NZZ sieht
Comte diese Professionalisierung aber durchaus als Vorteil an, weil man im Ständerat
ein Generalist sein müsse und ein beruflicher Hintergrund zwar in bestimmten
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Bereichen eine Spezialisierung erlaube, eine breite Optik auf alle Geschäfte aber eher
verhindere. In zahlreichen Medien wurde Comte auch als möglicher zukünftiger
Bundesrat gehandelt und mit einem berühmten Vorgänger verglichen: Numa Droz, der
vor 140 Jahren jüngste Ständeratspräsident der Geschichte, war später Bundesrat
geworden und hatte ebenfalls der Neuenburger FDP angehört. 
Zum Auftakt der 50. Legislatur wurde Comte schliesslich mit allen 44 gültigen Stimmen
(ein Wahlzettel blieb leer) mit einem Glanzresultat zum Präsidenten der kleinen Kammer
gewählt. In seiner Rede erinnerte er an den 2013 verstorbenen Pankraz Freitag (fdp,
GL), der eigentlich an seiner Stelle sein müsste. In der Tat war Comte 2013 als
Nachfolger von Freitag von seiner Partei für das Amt des zweiten Vizepräsidenten
bestimmt worden. Dies zeige, so Comte, dass der Zufall und äussere Umstände wichtig
seien. Weil man nicht immer alles in der eigenen Hand haben könne, sei Demut
insbesondere in der Politik wichtig. Zudem bedankte er sich bei seinem Vorgänger
Claude Hêche (sp, JU) und rief für die neue Legislatur zur Zusammenarbeit auf.
Insbesondere in der Chambre de Réflexion müsse man lösungs- und nicht
problemorientiert sein. Die Parteien sollen im Vorzimmer der kleinen Kammer bleiben.
Zudem kündigte der neu gekürte Ständeratspräsident eine „Tour de Suisse“ an: Er wolle
in jedem Kanton die Bevölkerung an einer kantonstypischen Veranstaltung treffen. 
In seiner neuen Rolle als Vorsitzender präsidierte Comte schliesslich die Wahl des
Büros des Ständerates: Ivo Bischofberger (cvp, AI) wurde vom Rat mit 45 von 46
eingelangten Stimmen bestätigt. Erneut war ein Wahlzettel leer geblieben. 42 von 46
Stimmen entfielen auf Karin Keller-Sutter (fdp, SG), die damit zur zweiten
Vizepräsidentin gekürt wurde. Diesmal blieben 3 Wahlzettel leer und einer ungültig.
Zum Stimmenzähler wurde Jean-René Fournier (cvp, VS) ernannt (38 Stimmen, 1 leerer
und 1 ungültiger Wahlzettel, 4 Stimmen für Diverse), Ersatzstimmenzählerin wurde
Géraldine Savary (sp, VD) (35 Stimmen, 6 leer, 2 ungültig, 2 Diverse). Alex Kuprecht (svp,
SZ) schliesslich wurde zum weiteren Mitglied des Büros gewählt (38 Stimmen, 4 leer, 3
Diverse). Diese sechs Personen werden fortan das Büro des Ständerats bilden.
Normalerweise rutschen die gleichen Personen im Folgejahr in der Hierarchie des
Büros jeweils einen Rang nach oben. 9

In der ersten Sitzung der Wintersession findet im Ständerat jeweils die Wahl des Büros
statt. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) räumte der jüngste Ständeratspräsident seit 140
Jahren seinen Stuhl, um seinem ersten Vizepräsidenten, Ivo Bischofberger (cvp, AI),
Platz zu machen. Das vergangene Jahr sei den Rätinnen und Räten der kleinen Kammer
wahrscheinlich sehr lange vorgekommen, er selber habe den Eindruck, erst vor wenigen
Sekunden auf dem Präsidentensessel Platz genommen zu haben – so der scheidende
Comte. Zum Glück entspreche die Schweiz nicht dem von Brecht beklagten
unglücklichen Land, das Helden brauche. Vielmehr sei der ständige Wechsel im
Präsidium eben auch ein Zeichen dafür, dass die Macht in vielen Händen liege und
kollektiv ausgeübt werde. Präsidenten kämen und gingen und seien letztlich nur Diener
der Institutionen, die alleine zählten und Freiheit und Recht garantierten. 
Die Streichmusik Neff, die – so Comte abschliessend – „donne vraiment envie d'aller à
Appenzell“, umrahmte die Wahl von Bischofberger, der mit 43 von 43 gültigen Stimmen
zum neuen Präsidenten gewählt wurde; einer der 45 eingelangten Wahlzettel blieb leer
und einer war ungültig. 
Der 194. Ständeratspräsident nahm den Ball seines Vorgängers auf und erinnerte an die
beiden Bronzestatuen beim Haupteingang des Parlamentsgebäudes. Der alte Mann und
der Jüngling gemahnten daran, dass alles, was im Parlament geschehe, bald Teil der
Vergangenheit sei. Auch sein Präsidialjahr werde in einem Jahr Geschichte sein. Er
werde es unter das Motto „Klein, aber wertvoll“ stellen. Auch kleine Kantone würden
wichtige und nützliche Beiträge für den Zusammenhalt des Landes liefern.
Föderalismus habe einen hohen Stellenwert, was sich nicht zuletzt in der
Debattenkultur im Ständerat zeige, der Sorge zu geben sei. Vom Zeitgeist der
Effekthascherei und dem einfachen Schwarz-Weiss-Schema dürfe sich die kleine
Kammer nicht anstecken lassen.
In der Presse wurde Bischofberger als beharrlich und engagiert beschrieben.
Konkordanz und Kompromiss würden beim Appenzell-Innerrhoder gross geschrieben.
Allerdings wolle er es auch allen recht machen, was nicht immer nur positiv sei (TA). Der
„naturfröhliche“ und bodenständige Bischofberger reiche nur sehr sparsam, aber
immer sehr gut vorbereitete Vorstösse ein, er sei ein akribischer Schaffer (NZZ). 
Im Anschluss wurden die weiteren Mitglieder des Büros gewählt. Zur ersten
Vizepräsidentin wurde Karin Keller-Sutter (fdp, SG) gekürt. Sie erhielt 39 von 40 gültigen
Stimmen. Eine Stimme ging auf Diverse, vier der 44 eingelangten Wahlzettel blieben
leer. Die Reihe war erneut an der CVP, die mit Jean-René Fournier (cvp, VS) den
zweiten Vizepräsidenten stellt. Fournier, der also nach Keller-Sutter im Jahr 2017/2018
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das Präsidium 2018/2019 übernehmen wird, erhielt 41 von 43 gültigen Stimmen. Auf
zwei Wahlzetteln standen andere Namen und zwei der 45 eingelangten Wahlzettel
blieben weiss. Als Nächstes stand die Wahl der Stimmenzählerin an, die ebenfalls zum
Büro gehört und – unter der Bedingung ihrer Wiederwahl bei den eidgenössischen
Wahlen 2019 – die kleine Kammer 2019/2020 präsidieren wird: Géraldine Savary (sp, VD)
erhielt 37 von 41 gültigen Stimmen, von denen vier an Diverse gingen. Bei der Genossin
aus der Waadt blieben vier der 45 eingelangten Wahlzettel leer. Abgeschlossen wurde
der Reigen mit der Wahl von Alex Kuprecht (svp, SZ) zum Ersatzstimmenzähler. Auch er
erhielt 37 Stimmen, allerdings von 39 gültigen. Auf sechs der 45 eingelangten Wahlzettel
fand sich kein Name. 10

Elections et votations (organisation)

Die Schweiz kennt kein Gesetz zur Kampagnenfinanzierung aus dem Ausland. Da auch
keine Transparenz hinsichtlich Geldgeberinnen und Geldgeber von
Abstimmungskampagnen herrscht, weiss niemand, ob und wie oft ausländische
Akteurinnen und Akteure in Schweizer Abstimmungskämpfe eingreifen. Bei zwei
Kampagnen zwischen 2016 und 2018 wurde allerdings bekannt, dass Geld aus dem
Ausland in den Abstimmungskampf geflossen war: bei der Nein-Kampagne zur
Spekulationsstopinitiative (Abstimmung vom 28.2.16) und beim Referendum gegen das
Geldspielgesetz (Abstimmung vom 10.6.18). 

Bei der Initiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!» unterstützte der Verband
«Swiss Trading and Shipping Association», der rund 150 teilweise multinational tätige
Rohstofffirmen vertritt, das Lager der Gegnerinnen und Gegner mit einem «tiefen
sechsstelligen Betrag», wie der Tages-Anzeiger berichtete. Beim Initiativkomitee stiess
auf Kritik, dass sich «gigantische ausländische Konzerne [...] in die Meinungsbildung des
Schweizer Abstimmungskampfs» einmischen, so der Kampagnenleiter Oliver
Heimgartner. Nicht die Herkunft der Unternehmen sei das Problem, äusserte sich Roger
Nordmann (sp, VD) zu Wort, sondern die Intransparenz über Ursprung und Höhe von
Spenden ganz generell. Aus staatsrechtlicher Sicht sei Geld aus dem Ausland nicht
verfassungswidrig, urteilte wiederum Andreas Auer, Professor für öffentliches Recht im
Tages-Anzeiger. Es sei sogar wünschenswert, dass sich möglichst viele Organisationen
engagierten, solange die Meinungsäusserungsfreiheit gewährt bleibe.  

Kurz vor der Abstimmung über das Geldspielgesetz wurde zudem bekannt, dass der
europäische Verband der Geldspielanbieter (Egba) nicht bloss, wie bereits früher
bekannt geworden war, die Unterschriftensammlung für das Referendum mitfinanziert
hatte, sondern dass auch viel Geld in die Abstimmungskampagne geflossen war – laut
Blick insgesamt mehr als CHF 1 Mio. Dies führte nicht nur bei den Befürworterinnen und
Befürwortern der Vorlage zu grosser Kritik, sondern sorgte gar im Lager der
Gegnerinnen und Gegner für Unmut. 

Die Diskussionen gipfelten schliesslich auf der einen Seite in einer parlamentarischen
Initiative von Jean-René Fournier (cvp, VS). Seine Initiative für ein Verbot ausländischer
Kampagnenfinanzierung werde von Parlamentsmitgliedern aus allen Fraktionen
unterstützt, gab der Walliser im Blick zu Protokoll. Auf der anderen Seite zeigte eine
Befragung von rund 7'500 Online-Nutzenden der TA-Medien, dass fast zwei Drittel der
Befragten ausländische Gelder für Abstimmungskampagnen verbieten würden. Die
Diskussionen sorgten sicherlich auch bei der Transparenzinitiative für Schub, die
forderte, dass Spenderinnen und Spender von Geld für Abstimmungs- und
Wahlkampagnen genannt werden müssen. 11

DÉBAT PUBLIC
DATE: 12.06.2018
MARC BÜHLMANN

Das Referendum zum Geldspielgesetz hatte einige Diskussionen zur Finanzierung von
Unterschriftensammlungen und Abstimmungskampagnen ausgelöst. Umstritten war
insbesondere, ob es möglich sein darf, dass Akteure aus dem Ausland die Sammlung von
Unterschriften und die Kampagne vor einer Abstimmung finanziell unterstützen. In der
Tat wären die Interessen von Anbietern von Online-Spielen mit Sitz im Ausland vom
neuen Geldspielgesetz beeinträchtigt worden, weil dieses Zugangssperren vorsah.
Verschiedene Medien hatten damals berichtet, dass diese Kreise nicht nur die
Unterschriftensammlung für das Referendum finanziell unterstützt, sondern auch Geld
in die Abstimmungskampagne gesteckt hätten. 
«Unzulässig und inakzeptabel» sei dies und würde die «Glaubwürdigkeit der politischen
Institutionen» untergraben, begründete Jean-René Fournier (cvp, VS) seine

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.02.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 23.04.24 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



parlamentarische Initiative, mit der er ein Verbot der Finanzierung von
Unterschriftensammlungen für Referenden und Initiativen sowie von
Abstimmungskampagnen durch ausländische Mittel forderte. 
Die SPK-SR gab der Initiative mit 9 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung Folge und wollte die
Aufnahme des Anliegens in eine Kommissionsinitiative prüfen, mit der mehr
Transparenz in der Politikfinanzierung geschaffen werden sollte und die gleichzeitig als
Gegenvorschlag für die Transparenzinitiative fungieren sollte. 
Nur einen Monat später, Mitte Februar 2019, sprach sich allerdings ihre
Schwesterkommission gegen die Initiative Fournier aus. Zwar teile sie die Ansicht, dass
hinsichtlich Politikfinanzierung etwas getan werden müsse, es dürfe aber nicht
reglementiert werden, woher die finanzielle Unterstützung konkret komme, erklärte die
Kommission. Mit 14 zu 10 Stimmen empfahl die SPK-NR deshalb die parlamentarische
Initiative zur Ablehnung. 12

Nachdem der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative «Für mehr Transparenz in
der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» vorgelegt und das Begehren  zur
Ablehnung empfohlen hatte, beschloss die SPK-SR mit 8 zu 3 Stimmen (2 Enthaltungen),
Abklärungen für einen möglichen Gegenentwurf zu treffen. Es bestehe
Handlungsbedarf, aber Regelungen für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung
sollten nicht Gegenstand der Verfassung sein. Mit einer Kommissionsinitiative sollte
deshalb ein indirekter Gegenentwurf zur Volksinitiative geschaffen werden. Weil dieser
Idee noch im Februar 2019 auch von der SPK-NR, wenn auch denkbar knapp mit 12 zu 11
Stimmen und einer Enthaltung, Folge gegeben worden war, machte sich die
ständerätliche SPK an die Ausarbeitung einer Vorlage.  
Der bereits im März präsentierte Vorschlag für eine Ergänzung des Bundesgesetzes über
die politischen Rechte sah Regelungen zur Offenlegung der Finanzierung politischer
Akteure vor. Konkret sollten alle im Parlament vertretenen Parteien jährlich ihre
Einnahmen sowie Spenden über CHF 25'000 offenlegen müssen. Natürliche und
juristische Personen, die vor Wahlen oder Abstimmungen mehr als CHF 250'000 für
Kampagnen und/oder Unterschriftensammlungen aufwenden, müssten deren
Finanzierung offenlegen. Verboten werden sollten anonyme Spenden sowie
Zuwendungen aus dem Ausland, womit die Kommission das Anliegen einer
parlamentarischen Initiative Fournier (cvp, VS) aufnahm. 
In der Vernehmlassung, die zwischen Mai und August 2019 durchgeführt wurde, stiess
der Vorschlag auf unterschiedliches Wohlwollen. 14 Kantone (AG, BL, BS, FR, GE, GR, JU,
NE, NW, OW, SO, TG, VD, VS) sowie fünf Parteien (BDP, EVP, GP, GLP, SP) begrüssten den
Vorschlag. Auch der Trägerverein der Transparenzinitiative befürwortete grundsätzlich
die Stossrichtung, brachte jedoch Verbesserungsbedarf an. Abgelehnt wurde die Idee
von zehn Kantonen (AI, AR, BE, GL, LU, SG, SH, TI, UR, ZG) und den drei bürgerlichen
Parteien CVP, FDP und SVP. Keine Stellung beziehen wollten die Kantone Zürich und
Schwyz. Die Stellungnahmen gingen teilweise – etwa in der Frage der Höhe der
Schwellenwerte, hinsichtlich des Kontrollsystems, aber auch bezüglich der Erlaubnis
von Spenden aus dem Ausland – «in völlig unterschiedliche Richtungen», wie im Bericht
zusammengefasst wurde. Dies bewog die Kommission dazu, den ursprünglichen
Vorschlag mit Ausnahme kleinerer Präzisierungen zu belassen und den Räten
vorzulegen. Gleichzeitig empfahl die SPK-SR die Transparenz-Initiative mit 8 zu 4
Stimmen zur Ablehnung. 13

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 25.10.2019
MARC BÜHLMANN

Da sie im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Transparenzinitiative das von der
parlamentarischen Initiative Fournier (cvp, VS) geforderte Verbot einer Finanzierung
von Unterschriftensammlungen und Abstimmungskampagnen aus dem Ausland
aufgenommen habe, sei das Anliegen des Walliser Kantonsvertreters umgesetzt worden,
begründete die SPK-SR ihren Antrag auf Nicht-Folgegeben. Der Ständerat folgte diesem
Antrag stillschweigend, nachdem er über Gegenvorschlag und Initiative debattiert
hatte. 14

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.12.2019
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession 2019 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag seiner
SPK-SR für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung, der in Folge der erfolgreich
zustande gekommenen Transparenz-Initiative als parlamentarische Initiative
ausgearbeitet worden und sowohl in der Vernehmlassung wie auch im Bundesrat auf
mehrheitliche Zustimmung gestossen war. 
Andrea Caroni (fdp, AR) beantragte Nichteintreten. Er sei zwar ein «grosser Freund der
Transparenz in der Politik», hier handle es sich aber um eine schlecht ausbalancierte
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Vorlage, die zudem eher zu «Scheintransparenz» führe. Die Forderungen seien erstens
ein Eingriff in die Privatsphäre, weil sie politische Präferenzen und finanzielle
Möglichkeiten von Spenderinnen und Spendern offenlegten. Zweitens würden die
Regelungen mit viel Bürokratie einhergehen und könnten wohl, drittens, sehr einfach
umgangen werden, da zwangsläufig grosse Lücken bestehen blieben. In Ländern, die
scharfe Regeln kennen, sei das Vertrauen in die Politik nicht grösser als in der Schweiz,
betonte er. Viel Geld und Demokratie stünden in einem heiklen Verhältnis, zitierte in
der Folge Paul Rechsteiner (sp, SG) Gottfried Keller. Demokratische Entscheide dürfe
man nicht kaufen können. Die Transparenz-Initiative verbiete zwar den Einsatz grosser
Geldmittel nicht, sie verlange aber Transparenz. Wer viel investiere, der solle auch dazu
stehen. Dass die Sensibilität in der Bevölkerung wachse, zeigten die Volksabstimmungen
in den Kantonen Schwyz und Freiburg, wo die Forderung nach Transparenzregeln an der
Urne Erfolg hatte. Das Argument, dass Regeln umgangen werden könnten, dürfe nicht
gelten, weil man ansonsten überhaupt keine Regeln mehr aufstellen dürfe; man denke
dabei etwa an den Strassenverkehr. Christian Levrat (sp, FR) schliesslich erörterte den
in seinen Augen erfolgreichen Fall Freiburg und zitierte den aktuellen Sorgenbarometer,
der einen Rückgang des politischen Vertrauens zeige. Dem könne vor allem mit
vermehrter Transparenz begegnet werden. Beide SP-Vertreter forderten nicht nur
Eintreten, sondern auch ein Ja zur Volksinitiative. Justizministerin Karin Keller-Sutter
erörterte die Position der Regierung. Der Bundesrat habe in der ursprünglichen
Botschaft für die zur Ablehnung empfohlene Initiative keinen Gegenentwurf
vorgesehen, weil er Regelungen der Politikfinanzierung kritisch gegenüberstehe, da sie
administrativ aufwändig und schwierig umsetzbar seien. Zudem sei der Bundesrat der
Meinung, dass sich das Volk nicht kaufen lasse. Es gebe mehrere Beispiele von
Abstimmungskampagnen, bei denen grosse Geldmittel eingesetzt worden seien, bei
denen sich die Stimmbevölkerung aber auf die finanziell weniger gut bemittelte Seite
geschlagen habe. Der jetzt durch die SPK-SR vorgelegte indirekte Gegenvorschlag habe
gegenüber der Initiative Vorzüge und es sei sicherlich besser, Finanzierungsregeln auf
Gesetzesstufe und nicht auf Verfassungsstufe einzuführen. Aus diesem Grund
unterstütze der Bundesrat – nach wie vor mit einer gehörigen Portion Skepsis – den
Gegenvorschlag, bei dem er allerdings einige Änderungswünsche anbringe.
Bevor über diese Änderungen debattiert wurde, wurde der Minderheitsantrag Caroni
auf Nichteintreten mit 29 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Eine
Minderheit Stöckli (sp, BE), die von Christian Levrat übernommen worden war, weil
Hans Stöckli als Präsident amtete, wollte den Katalog der Offenlegungspflichten für
politische Parteien erweitern. Neben den Einnahmen hätten auch Ausgaben und
Vermögenslage ausgewiesen werden sollen. Dieser Antrag scheiterte aber genauso wie
ein Antrag, die Obergrenze für Zuwendungen nicht bei CHF 25'000, sondern schon bei
CHF 10'000 festzulegen. Angenommen wurde ein Antrag des Bundesrats, auf eine
Offenlegungspflicht bei Unterschriftensammlungen zu verzichten. Die SPK-SR war hier
auf die Linie des Bundesrats umgeschwenkt, weil das öffentliche Interesse an
Transparenz in diesem frühen Stadium weniger gross sei, wie Daniel Fässler (cvp, AI) für
die Kommission ausführte. Zu diskutieren gab die Frage nach einem Verbot von
Zuwendungen aus dem Ausland. Der Bundesrat hatte beantragt, dieses Verbot zu
streichen und lediglich den Passus für ein Verbot von anonymen Zuwendungen zu
belassen. Die SPK-SR hatte nach längerer Diskussion mit 7 zu 5 Stimmen entschieden,
dem Antrag des Bundesrats zu folgen. Eine Minderheit Bischof (svp, SZ) wollte allerdings
– auch gestützt auf eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS;Pa.Iv. 18.423) – am
ursprünglichen Verbot festhalten. Pirmin Bischof warnte davor, dass Wahlen und
Abstimmungen in verschiedenen Ländern durch ausländische Geldgeberinnen und
Geldgeber finanziert worden seien. Dies sei beim Geldspielgesetz nachweislich auch in
der Schweiz der Fall gewesen. Es stehe wohl nächstens eine Abstimmung über den Kauf
von Kampfflugzeugen an, wo es um Milliardenbeträge gehe, an denen auch ausländische
Player ein Interesse hätten. Im Inland müsse man für Transparenz sorgen, aber die
direkte Demokratie werde gegen ausländische Gelder nur durch ein Verbot geschützt.
Karin Keller-Sutter entgegnete, dass nicht auszuschliessen sei, dass ausländisches Geld
in Abstimmungskampagnen fliesse. Dies werde aber in der Regel bekannt und es werde
darüber diskutiert. Ein Verbot sei hingegen mittels Geldkurieren sehr leicht zu
umgehen. Das magistrale Votum verhallte jedoch ungehört; der Antrag der Minderheit
wurde mit 25 zu 18 Stimmen gutgeheissen. 
In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen)
angenommen. 15
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Elections

Elections fédérales

Wie schon 2007 bewarben sich im Kanton Wallis ausserordentlich viele Kandidierende
um die Ständeratssitze, obwohl die beiden Bisherigen von der CVP, Jean-René Fournier
und René Imoberdorf, wieder antraten. Am ehesten wurde der SVP zugetraut, die CVP-
Phalanx zu brechen: Sie trat mit Nationalrat Oskar Freysinger und Franz Ruppen an.
Aber auch die FDP, die Jean-René Germanier vorschlug, und die SP, für die Stéphane
Rossini und Beat Jost ins Rennen gingen, wollten die Ständevertretung erobern. Die
Grünen stellten mit Marylène Volpi Fournier und Brigitte Wolf ebenfalls ein Zweierticket
auf. Olivier Cottagnoud (AL) und Jacqueline Bovier (BDP) ergänzten das
Kandidatenkarussell. Freysinger protestierte auf humorvolle Art gegen die häufige
Verschandelung seiner Plakate, indem er eigene, zum Vornherein verunstaltete Affichen
drucken liess. 

Die zahlreichen Kandidierenden machten einen zweiten Wahlgang nötig. Die beiden
Bisherigen lagen auf den ersten beiden Plätzen. Fournier machte am meisten Stimmen
(47'393), verpasste aber das absolute Mehr von 60'556 ebenso deutlich wie Imoberdorf
(39'960 Stimmen). Freysinger konnte 32'013 Stimmen für sich gewinnen, gefolgt von
Germanier (26'839), Rossini (24'122), Ruppen (23'930) und Jost (12'709). Die restlichen
Kandidierenden erhielten weniger als 10'000 Stimmen. Am Dienstag nach den Wahlen
entschieden alle Verlierer, nicht zu einem zweiten Umgang anzutreten. Damit entfiel
der zweite Wahlgang und die beiden CVP-Ständeräte Fournier und Imoberdorf waren
still bestätigt. Bereits 2007 war es im Wallis zu einer stillen Bestätigung im zweiten
Wahlgang gekommen. 16

ÉLECTIONS
DATE: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Vor den Ständeratswahlen im Kanton Wallis hatte René Imoberdorf von der CSP
Oberwallis – national der CVP zugerechnet – seinen Rücktritt angekündigt. CVP-
Amtsinhaber Jean-René Fournier hingegen kandidierte für eine dritte Legislatur in
Bern. Da Fourniers Sitz als mehr oder weniger ungefährdet galt, konzentrierte sich die
Gegnerschaft auf die Eroberung des freiwerdenden Sitzes von Imoberdorf. Sechs
Anwärter stellten sich zur Wahl: Die CVP schickte mit Beat Rieder den
Fraktionspräsidenten der Oberwalliser Partei ins Rennen. Er sollte die historische
Dominanz der Partei in der Walliser Ständeratsdelegation aufrechterhalten. Konkurrenz
aus dem Oberwallis bekam er von der SVP in Form von Franz Ruppen. Der
Gemeindepräsident von Naters kandidierte gleichzeitig auch für den Nationalrat. Als
wahrscheinlich aussichtsreichster Kandidat galt aber Pierre-Alain Grichting von der
FDP. Auch er stammt aus dem deutschsprachigen Teil des Wallis, war aber politisch ein
unbeschriebenes Blatt. Die Walliser Linke, für die die Ständeratswahlen im Kanton
Wallis traditionell ein schwieriges Pflaster sind, schickte drei verschiedene Kandidaten
ins Rennen. Am chancenreichsten wurde die Kandidatur der SP mit dem ehemaligen
Staatsrat Thomas Burgener – ebenfalls ein Oberwalliser – betrachtet. dem Grünen
Christophe Clivaz und Robert Métrailler von der CSP Centre Gauche wurden keine
reellen Wahlchancen eingeräumt. Ihre Kandidatur für die kleine Kammer galt als
zusätzliche Werbung für ihr Rennen um die Nationalratssitze.
Der Wahlkampf war geprägt von der Aussicht, dass die CVP ihre 130-jährige
Doppelvertretung im «Stöckli» verlieren könnte. Als Anzeichen für die nachlassende
Dominanz der Partei galt beispielsweise der Verlust der absoluten Mehrheit im Grossen
Rat zwei Jahre zuvor. In den Medien wurde das Augenmerk stark auf FDP-Kandidat
Grichting gelegt. Der politische Quereinsteiger war erst eineinhalb Jahre zuvor
überhaupt in die Partei eingetreten. Der Unternehmer und ehemalige Direktor der UBS
Wallis machte diesen Umstand allerdings zum Hauptargument seiner Kandidatur.
Erklärtermassen wollte er sich für ein besseres Verstehen von Politik und Wirtschaft
einsetzen. Die Wahlchancen von CVP-Kandidat Beat Rieder waren schwer
einzuschätzen, weil er – im Gegensatz zu Grichting – im französischsprachigen Teil des
Kantons kaum bekannt war. Rieder hatte sich aber im Oberwallis als starker Befürworter
und Kämpfer für den Walliser Tourismus bekannt gemacht. Zudem war es seiner
Initiative zu verdanken, dass im Walliser Grossen Rat für das Oberwallis eine Quote von
35 Abgeordneten eingerichtet wurde. Thomas Burgener und Franz Ruppen standen
weniger im medialen Fokus, galten aber beide ebenfalls als ernstzunehmende Gegner
für die CVP. Aufgrund der hohen Zahl an Anwärtern und der ausgeglichenen
Ausgangslage konnte nicht damit gerechnet werden, dass die Wahl am 18. Oktober
entschieden würde.

Das absolute Mehr von 61'033 Stimmen wurde denn auch im ersten Wahlgang, der 60.5
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DATE: 01.11.2015
ANDREA DENZ
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Prozent der Wahlberechtigten zu mobilisieren vermochte (2011: 62.6%), von keinem der
Kandidaten erreicht. Selbst Spitzenkandidat Jean-René Fournier verpasste die Hürde
mit 45'690 Stimmen deutlich. Hinter ihm sorgte Beat Rieder mit 37'100 Stimmen für ein
erstes Aufatmen bei der CVP. Insbesondere auch deshalb, weil der Abstand auf den
drittplatzierten Franz Ruppen (29'539 Stimmen) beträchtlich war. Nur auf den vierten
Platz schaffte es FDP-Kandidat Pierre-Alain Grichting mit 28'357 Stimmen. Thomas
Burgener von der SP blieb mit 20'942 Stimmen chancenlos. Auf den letzten Rängen
folgten erwartungsgemäss Christophe Clivaz (14'369 Stimmen) und Robert Metrailler
(4'721 Stimmen). Die Frage stellte sich nun, ob es zum ersten Mal seit 2003 zu einem
zweiten Wahlgang kommen würde. Die SP gab denn auch umgehend bekannt, dass
Thomas Burgener nicht mehr antreten wird. Bei der FDP und der SVP liess man sich
noch nicht in die Karten schauen. Klar war aber, dass eine Unterstützung der SVP
seitens der FDP-Wähler eher auf Missmut stossen würde als umgekehrt. Die beiden
Parteien konnten sich schliesslich nicht auf ein gemeinsames Ticket Grichting / Ruppen
einigen, weswegen die SVP den Rückzug ihres Kandidaten ankündigte. FDP-Mann
Pierre-Alain Grichting ging somit als alleiniger Herausforderer der CVP-Kandidaten in
den zweiten Durchgang. Die anderen Parteien hielten sich im zweiten Wahlgang mit
offizieller Unterstützung zurück. Einzig die SP Oberwallis favorisierte die Kandidatur
Grichting. Bei der Walliser Linken war der Zwiespalt aber deutlich sichtbar. Auf der
einen Seite wollte man endlich die CVP-Dominanz der Walliser Bundeshausdelegation
durchbrechen, auf der anderen Seite war Rieder politisch den Sozialdemokraten wohl
näher. Bei der SVP war man gleichermassen unentschlossen – wohl auch, weil sich die
FDP mit der Absage für ein gemeinsames Ticket keine Freunde in der Volkspartei
gemacht hatte.
Der für den Kanton Wallis ungewohnte zweite Wahlgang verlief äusserst spannend,
vermochte aber schliesslich dem gewohnten CVP-Doppelticket nichts
entgegenzuhalten, was wohl auch der geringeren Beteiligung im zweiten Umgang
geschuldet war (46.2%). Jean-René Fournier verbesserte sein Resultat aus dem ersten
Durchgang nochmals leicht und erhielt 50'083 Stimmen. Beat Rieder schaffte
seinerseits die Wahl mit 46'286 Stimmen. Einen Achtungserfolg erzielte Pierre-Alain
Grichting, der es mit 44'805 Stimmen nur knapp verpasste das CVP-Bollwerk zu
durchbrechen. Der FDP-Kandidat schien in der Tat eine Vielzahl an Stimmen aus dem
SP- und SVP-Lager geholt zu haben. Nichtsdestotrotz bleibt die Hegemonie der
Christdemokraten im Kanton Wallis – für die nächsten vier Jahre – ungebrochen. 17

À l'occasion de l'élection au Conseil des États dans le canton du Valais lors des
fédérales de 2019, huit candidates et candidats se lancent dans la course, avec pour
enjeu principal la question du maintien des deux sièges PDC. Le sortant Beat Rieder
(pdc) est candidat à sa réélection, qui ne fait peu de doutes. Le siège haut-valaisan est
ainsi peu contesté. Les discussions se concentrent avant tout sur le destin du siège du
Valais romand. Son occupant depuis 2007, Jean-René Fournier (pdc), a décidé de se
retirer de l'arène fédérale. Le PDC a pour but de maintenir son hégémonie: le parti a
toujours détenu les deux sièges valaisans à la chambre haute. Néanmoins, les autres
partis se font de plus en plus pressants afin d'obtenir leur part du gâteau. Le scrutin
majoritaire utilisé pour l'élection au Conseil des États favorise cependant le centre de
l'échiquier politique, un avantage de plus pour la «famille C», déjà historiquement
dominante en Valais. Comme le note le Nouvelliste, l'élection va dans tous les cas
accoucher d'une première: si le fauteuil PDC n'est pas renversé, une femme
représentera pour la première fois le canton au sénat. En effet, le PDCVr lance
Marianne Maret dans la course à la succession de Fournier. Yannick Buttet (pdc) était
considéré comme le successeur naturel de Fournier, mais le politicien de Collombey-
Muraz a été contraint de quitter son siège de conseiller national en cours de mandat
pour des affaires de harcèlement sexuel, se mettant hors-jeu pour la course aux États.
Sans candidat.e évident.e, le PDCVr a été contraint de revoir ses plans. Bien que le
manque d'expérience politique au niveau national de Marianne Maret peut constituer
un point faible face à ses concurrents, l'ancienne vice-présidente de la section
romande du parti cantonal et ancienne présidente de la commune de Troistorrents
présente néanmoins un profil à même de plaire. Elle ne fait pourtant pas face à des
candidatures alibis de la part des partis concurrents. Le PS, le PLR et l'UDC lancent des
poids lourds dans la bataille, avec respectivement Mathias Reynard (ps), Philippe
Nantermod (plr) et Cyrille Fauchère (udc). Tous rompu à l'exercice politique, ils risquent
pourtant de faire face à des écueils infranchissables à l'heure de défier les inamovibles
démocrates-chrétien.ne.s. Pour le conseiller national Reynard, grand défenseur de
l'égalité, le Nouvelliste relève qu'il sera difficile de contester la légitimité d'une
candidate féminine. Également élu au national, Nantermod, qui vient de la même
commune que Marianne Maret, aura du mal à combattre une élue issue du même giron,
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MATHIAS BUCHWALDER

01.01.65 - 23.04.24 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



alors que Fauchère, président de l'UDC du Valais romand, risque de se heurter à un mur
anti-UDC au deuxième tour en cas de bon score au premier. 
Pour la première fois, les vert.e.s et les socialistes s'allient en vue de l'élection à la
chambre haute. De ce fait, Mathias Reynard partage l'affiche avec la haut-valaisanne
Brigitte Wolf (vert.e.s). La citoyenne de Bitsch a confié dans le Nouvelliste que son parti
pèse encore trop peu pour qu'elle ait une chance d'être élue aux Etats, mais qu'elle
«assume volontiers d'être la porteuse d'eau de Mathias Reynard». Le saviésan serait
celui dont les chances de bousculer l'hégémonie démocrate-chrétienne sont les plus
grandes: le Nouvelliste l'estime capable de récolter des voix au-delà de sa famille
politique «grâce à ses combats en faveur de l'égalité, de la santé au travail et ses
engagements passés et présents sur le climat». Il siège depuis 2011 au Conseil national,
où il vise également une réélection. Pour conclure, le haut-valaisan Michael Kreuzer
complète le ticket UDC aux côtés de Fauchère, alors que l'octodurienne Jacqueline
Lavanchy dépose une candidature indépendante.
À l'approche du premier tour, le Nouvelliste a soumis un questionnaire aux candidates
et candidats. L'examen des réponses révèle une Marianne Maret qui opte pour des
positions de centre-gauche, la différenciant de son collègue de parti Beat Rieder sur
plusieurs aspects. Elle se déclare par exemple favorable à l'interdiction d'exporter du
matériel de guerre, à un contrôle plus strict de l'égalité salariale entre hommes et
femmes ainsi qu'à l'octroi de mêmes droits, dans tous les domaines, aux couples
homosexuels qu'aux couples hétérosexuels. À l'inverse, elle est contre une hausse de
l'âge de la retraite, en faveur de laquelle milite Rieder. Sur les points qui viennent d'être
évoqués, elle côtoie le socialiste Reynard, augurant d'un duel coriace pour l'obtention
des voix du centre-gauche lors de l'élection. À l'exception des droits de couples
homosexuels, Reynard et Nantermod, souvent considérés comme les deux prodiges du
sérail politique valaisan, sont aux antipodes l'un de l'autre, ne se rejoignant sur aucun
point. 

Avec une participation de 55.01 pour cent, c'est sans surprise Beat Rieder qui termine
en tête du premier tour, récoltant 45'678 voix. Plébiscité dans son Haut-Valais, où il
obtient plus de la moitié de ses suffrages (26'531), alors que 25 pour cent de la
population y réside, il fait profiter Marianne Maret de sa popularité. La chablaisienne,
avec 39'660 voix, occupe la deuxième place, mais son avance sur Mathias Reynard
(36'323 voix), qui réalise un score canon dans le Valais romand, est relativement maigre.
Plus de 30'000 bulletins portent le nom du socialiste du côté francophone de la
Raspille, où il devance Philippe Nantermod. Le libéral-radical, à la traîne dans le Haut,
concède du terrain à ses concurrents en obtenant 25'727 voix. Il est suivi par Brigitte
Wolf (24'799 voix), alors que l'UDC reste loin du score réalisé il y a quatre ans par Franz
Ruppen, qui avait obtenu 29'539 voix: Cyrille Fauchère et Michael Kreuzer sont crédités
de 16'652 et 15'359 votes.

Au vu de son résultat du premier tour, tous les espoirs sont permis pour Mathias
Reynard. Le saviésan a notamment terminé en tête du classement dans les villes de
Sion, Sierre et Martigny. Il s'est également illustré hors des bastions citadins, réalisant
de gros scores dans des communes de montagne comme Veysonnaz ou Nendaz. Ces
résultats, démontrant qu'il rallie des suffrages au-delà de la base électorale de son
parti, lui permettent de légitimement lorgner sur le strapontin PDC. Motif d'espoir
supplémentaire: le libéral-radical Pierre-Alain Grichting avait vu l'écart avec la
deuxième place se réduire comme peau de chagrin entre les deux tours en 2015,
passant de près de 9'000 à 1'481 suffrages seulement.
Déçu par son score du premier tour, Philippe Nantermod décide de se retirer de la
course. Ce retrait est aussi motivé par la décision de Cyrille Fauchère de poursuivre la
bataille. En effet, dans ce cas, le PLR ne peut pas compter sur le report des voix UDC en
sa faveur, et Nantermod ne souhaite pas d'un «premier tour bis avec le même
résultat». Son retrait peut donc, si l'électorat PLR se décide à voter pour l'autre parti
de centre-droit, profiter à Marianne Maret. Des voix se sont cependant élevés pour
appeler à voter Mathias Reynard, dont celle de Pascal Couchepin (plr). Alors que sa
prise de position a suscité quelques remous au sein de son parti, l'ancien conseiller
fédéral s'est justifié, avançant qu'un parti «qui représente un tiers des voix ne peut
conserver deux siège sur deux au Conseil des États et trois sur cinq au Conseil d'État».
Pour défendre le siège PDC, Marianne Maret a sorti l'atout «femme». Alors que les huit
sièges au Conseil national sont revenus à des hommes, elle constitue la dernière
chance de voir une femme valaisanne sous la coupole lors de la prochaine législature.
Bien malgré lui, Mathias Reynard a endossé le rôle de potentiel «lady killer»: les
discussions, très animées dans la presse, se sont donc attardées sur la personne la plus
à même de représenter la cause féminine. Mathias Reynard s'est efforcé de rappeler la
présence de Brigitte Wolf sur la même liste, et a mis en avant les thématiques sur
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lesquelles il a obtenu des résultats probants au cours de ses huit années passées au
Conseil national, telles que l'égalité salariale, la lutte contre les violences domestiques
et le congé parental. Il a également relevé que des interventions qu'il a déposé «pour la
lutte contre le harcèlement sexuel ou de rue ont été systématiquement refusées par
des femmes de droite». De son côté, Marianne Maret a assuré qu'elle défendra tout
aussi bien la cause des femmes que Reynard, «en ayant un atout supplémentaire, celui
d'en être une».

Le 3 novembre 2019, Marianne Maret sort vainqueur de son duel avec Mathias Reynard.
Cependant, sa marge s'est encore atténuée, et elle ne compte plus que 1'370 suffrages
d'avance sur le socialiste. Celui-ci récolte 47'032 voix, contre 48'402 pour la
démocrate-chrétienne. Elle doit son salut au Haut-Valais, qui l'a soutenu plus
fortement encore qu'au premier tour. Elle y récolte 22'654 voix, progressant de plus de
3'000 voix et creusant ainsi un gouffre de plus de 18'000 bulletins avec Reynard. La
partie germanophone du canton s'est largement mobilisée – 55.2 pour cent de
participation – pour permettre au PDC de conserver ses deux sièges. Beat Rieder, élu
avec 52'355 voix, et Maret ont notamment bénéficié du soutien de l'électorat UDC du
Haut-Valais, qui a soutenu le ticket PDC au détriment du membre de l'UDC du Valais
romand Cyrille Fauchère (14'277 suffrages au total, 2'039 dans le Haut alors que Michael
Kreuzer en avait récolté plus de 6'000 au premier tour). Ce résultat laisse un goût amer
pour la gauche valaisanne, qui a espéré jusqu'au bout renverser le bastion PDC. Mathias
Reynard est largement en tête dans le Valais romand, plus de 55 pour cent des suffrages
tombant dans son escarcelle. Cela ne lui suffit néanmoins pas à rattraper le retard
accumulé dans le Haut, pas aidé il est vrai par la plus faible mobilisation de l'électorat
francophone; la participation s'est monté à 52.82 pour cent dans le Valais central, et
seulement 44.01 pour cent dans le Bas-Valais. Quant à elle, Brigitte Wolf récolte 31'411
voix, alors que le taux de participation global se monte à 50.43 pour cent. Conscient
d'avoir manqué de peu de déclencher un séisme historique dans le paysage politique
valaisan, Mathias Reynard voit quand même le verre à moitié plein, sentant que «le
Valais est en train de changer». Même si elles ont capté une bonne partie de l'attention
médiatique, les différences de comportement électoral entre régions linguistiques ne
doivent cependant pas faire oublier un autre événement historique: pour la première
fois, le Vieux-Pays envoie une sénatrice à Berne. Après une campagne animée et une
lutte acharnée, Marianne Maret a gagné son billet pour la capitale. 18

Politique étrangère

Politique étrangère

Die Motion Darbellay (cvp, VS), welche verlangt, dass bei offiziellen Anlässen der Schweiz
im Ausland oder bei Einladungen der Schweizer Botschaften Schweizer Wein
ausgeschenkt werden soll, wurde im Berichtsjahr im Ständerat behandelt. Der
Nationalrat hatte der Vorlage im Vorjahr zugestimmt. Der Zweitrat schwächte die
Motion dahingehend ab, dass keine Pflicht zum Ausschank von Schweizer Weinen
besteht, sondern die Schweizer Vertretungen im Ausland nur zur Verwendung dieser
Produkte angehalten werden. Im Namen der APK-SR argumentierte Ständerat Fournier
(cvp, VS), dass es je nach Anlass durchwegs auch angemessen sei, Spezialitäten des
Gastlandes zu verwenden. Der Änderung durch die kleine Kammer stimmte der
Nationalrat in der Wintersession zu. Die Motion Hurter (svp, SH; 10.3838), welche ein
ähnliches Vorhaben zum Inhalt hatte, wurde vom Ständerat ohne Änderung
gutgeheissen, da der Motionstext keine direkte und explizite Verbindlichkeit vorsah. 19

MOTION
DATE: 23.12.2011
ANITA KÄPPELI
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Relations avec l'UE

Afin de pouvoir exporter ses produits vers les pays de l'Union Européenne, la Suisse est
souvent obligée de reprendre le droit européen. Pour les acteurs économiques
concernés, cela représente des coûts supplémentaires occasionnés par de nouvelles
prescriptions (étiquetage, contrôles supplémentaires etc.). D'après le conseiller aux
Etats Jean-René Fournier (pdc, VS), la Suisse se dépêche trop souvent dans la reprise
du droit européen par rapport à ses concurrents membres de l'UE. De plus, la Suisse ne
fait pas que reprendre le droit européen, mais elle le renforce et l'alourdit par des
dispositions qui ne seraient pas nécessaires ("Swiss Finish"). Le postulat requiert donc
qu'il n'y ait pas de "Swiss Finish", ni de précipitation lors de la transposition du droit
européen dans le droit suisse. Plus concrètement, il demande que le renforcement
inutile du droit européen soit évité et que la transposition du droit européen dans le
droit suisse et sa mise en œuvre ne soient pas faites hâtivement lorsque aucun intérêt
économique n'exige une application rapide. Le Conseil fédéral a proposé d'accepter le
postulat le 3 septembre. Cette réponse positive a été décrite par le postulant comme
étant "la volonté d'appliquer le "Swiss Spirit" et non pas le "Swiss Finish" dans le travail
quotidien". Six jours plus tard, le Conseil des Etats a adopté le postulat sans opposition.
Lors de la séance, le président de la Confédération Didier Burkhalter a souligné que la
Suisse ne reprenait du droit européen que dans le cas d'un intérêt pour la Suisse tout
en ajoutant qu'il ne fallait pas être plus royaliste que le roi et qu'un rapport pourrait
effectivement être utile. 20

POSTULAT
DATE: 09.09.2014
CAROLINE HULLIGER

Le postulat Schilliger (plr, LU) déposé le 19 juin et signé par 17 cosignataires demande au
Conseil fédéral de proposer des mesures afin qu'il n'y ait pas de "Swiss Finish" lors de
la reprise du droit communautaire par la Suisse. Il s'agit donc d'éviter un renforcement
et un alourdissement inutiles du droit de l'UE lors de sa transposition en droit suisse et
que celle-ci ne soit pas faite de manière hâtive. Ce postulat est similaire au postulat "Ni
"Swiss Finish" ni précipitation" du conseiller aux Etats Fournier (pdc, VS) que le Conseil
des Etats a adopté lors de la session d'automne. Le 3 septembre, le Conseil fédéral a
proposé d'adopter ce postulat, ce que le Conseil national a fait le 26 septembre sans
discussion. 21

POSTULAT
DATE: 26.09.2014
CAROLINE HULLIGER

Relations avec d'autres Etats

In Erfüllung eines Postulats Feller (fdp, VD) präsentierte der Bundesrat im November
2014 den Bericht zur Berücksichtigung staatlicher Beihilfen durch Drittländer bei
internationalen Verhandlungen über die Unternehmensbesteuerung. Zur Bewertung
der gegenwärtigen Situation wurde im Bericht ein Vergleich der Steuersysteme einer
repräsentativen Auswahl an Staaten vorgenommen. Der Bericht kam zum Schluss, dass
alle analysierten Staaten nicht-fiskalische staatliche Beihilfen an Unternehmen leisten
würden. Weil die EU derartige Beihilfen an konkrete Voraussetzungen knüpfe und diese
von der EU-Kommission überwacht würden, konnte man für die untersuchten EU-
Staaten auch den finanziellen Umfang der Unterstützungen ermitteln. Für alle anderen
im Vergleich enthaltenen Staaten wurden nur qualitative Beschreibungen verfasst.
Inwiefern derartige Massnahmen wettbewerbsverzerrend wirkten, könne nur für
individuelle Förderinstrumente bestimmt werden, daher habe man von einer
generalisierenden Einschätzung abgesehen, erklärte der Bundesrat. Steuerfragen
verhandle die Schweiz auf internationaler Ebene sowohl bilateral mit Einzelstaaten oder
der EU als auch multilateral mit der OECD oder der UNO. Bei präferenziellen
Steuerregimen – die also niedrigere Gewinnsteuerbelastungen durch fiskalische
Beihilfen wie Lizenzboxen gewährten –  werde jeweils im Einzelfall geprüft, ob die
angewandten Praktiken den schweizerischen Interessen schaden würden. 
Aufgrund der Publikation des Berichts erachtete der Bundesrat die Forderung als erfüllt
und beantragte die Abschreibung des Postulats sowie der thematisch verwandten
Vorstösse – namentlich der Motion Feller (fdp, VD; Mo. 13.3065) und des Postulats
Fournier (cvp, VS; Po. 12.4204). Diesem Anliegen kam der Nationalrat in der
Sommersession 2016 nach. 22

RAPPORT
DATE: 07.06.2016
AMANDO AMMANN
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Armée

Organisation militaire

Mit der Annahme einer bereits 2013 eingereichten Motion Glanzmann (cvp, AG), hatte
der Nationalrat grünes Licht für die Berücksichtigung regionalpolitischer Bedürfnisse
bei der Aufhebung militärischer Standorte gegeben. So forderte die Motionärin, dass im
Stationierungskonzept der Armee künftig darauf geachtet werden soll, dass prioritär in
städtischen Gebieten Infrastruktur freizugeben sei, um beispielsweise Wohnraum und
Arbeitsplätze zu schaffen. Als Hauptbegründung wird angeführt, dass die Aufgabe von
Standorten in ländlicheren Gebieten den lokalen Arbeitsmarkt stark beeinflusst,
beziehungsweise diese Arbeitsplätze in jenen Gebieten schwierig zu ersetzen seien.
Vorbehältlich einer Prüfung nach militärischen Zielen, zeigte sich auch die Regierung
bereit, diesen Vorstoss zu berücksichtigen. Verteidigungsminister Maurer hatte sich in
der Beratung entsprechend positiv geäussert, gab jedoch auch bekannt, dass das VBS
diese Stossrichtung strategisch bereits eingeschlagen habe. Gleichzeitig hatte er zum
Standort Sion/VS und dem dortigen Flugplatz Stellung nehmen müssen, da Ständerat
Jean-René Fournier (cvp, VS) die Sorgen eines besonders peripheren Kantons
angemahnt hatte. Das Wallis beherbergt an mehreren Standorten teils grosse Bauten
der Armee und sieht sich im Standortkonzept benachteiligt. Das Ratsplenum stimmte
der Motion Anfang 2014 zu. 23

MOTION
DATE: 05.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Jean-René Fournier (cvp, VS) reichte im Nachgang an eine von ihm selbst früher
eingereichte Interpellation im Sommer 2017 eine Motion ein, mit der er auf die
Ausgestaltung des Leistungsvertrags mit dem Nationalen Pferdezentrum Bern Einfluss
nehmen wollte. Nachdem der Walliser Anfang 2017 seine Sorge bezüglich der
Verringerung des Bestands der Armee-Reitpferde geäussert hatte (aufgrund von
Sparmassnahmen wurde bekannt, dass nur noch 38, statt der bis anhin 65 Reitpferde
durch die Armee gehalten werden sollen), stellte er in der Motion die Forderung, den
Bestand bei ebendiesen 65 Tieren zu belassen. Dabei ging es ihm auch um den Erhalt
von ausserdienstlichen Aktivitäten mit kulturellem Bezug, wie beispielsweise der Einsatz
von Pferden bei den Berner Dragonern. Aber auch sportliche Aktivitäten und
Ausbildungslehrgänge (Reitkurse, veterinärische Weiterbildungen) sollen durch den
grösseren Pferdebestand weiterhin ermöglicht werden (siehe auch Ip.17.3031).
Fournier, selbst den Grad eines Majors bekleidend, zeigte sich bewusst, dass der
Stellenwert von Pferden in der Armee an Bedeutung verloren habe. Gleichzeitig hielt er
es für falsch, den Investitionsrückstand der Armee im Bereich der Immobilien und der
Ausrüstung auf dem Buckel der Pferde auszugleichen. 
Anders äusserte sich die Regierung, die dem Parlament die Ablehnung der Motion
nahegelegt hatte. Schwergewichtig gelte es, die finanziellen Mittel der Armee für den
Kernauftrag, die Landesverteidigung, frei zu halten. Es sei ferner nicht die Aufgabe des
VBS, Aktivitäten zu Gesellschaften zu subventionieren, wenn sie keinen direkten Bezug
zu den Traintruppen haben. Der laufende Vertrag mit dem nationalen Pferdezentrum
laufe Ende 2018 aus und eine neue Ausschreibung sollte die Gunst des Wettbewerbs
nutzen können, auch um die eingesetzten Mittel zu limitieren. Eine Bestandsreduktion
bei den Rössern sei unumgänglich, weil dadurch auch Unterhaltskosten eingedämmt
würden. Der Bestand der Tiere zugunsten der Traintruppen (150 Lastenpferde), soll
dagegen unangetastet bleiben, so stünden auch die Traintruppen als Gattung nicht in
Frage. Die Förderung des Pferdes sei damit sichergestellt.

Im Ständerat wurde die Motion nach der Behandlung der Armeebotschaft 2017
traktandiert, einem grossen Geschäft, in dem Millionenbeträge zu fixieren waren. So
äusserte sich Filippo Lombardi (cvp, TI), dass die Mehrausgaben für diese Pferde im
Gesamtbudget der Armee nicht stark ins Gewicht fallen würden. Auch Ständerat Hêche
(sp, JU) agierte als Advokat für die Tiere, im Interesse der Freiberger Rasse könne die
Motion angenommen werden, so der Jurassier. Es brauchte aber keine längere Debatte,
ehe die Standesvertreterinnen und Standesvertreter zur Abstimmung gelangten. 33 zu
fünf, so lautete das deutliche Verdikt der kleinen Kammer. Die Motion wurde also im
Sinne ihres Verfassers dem Nationalrat überwiesen. 24
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Der Leistungsvertrag mit dem Nationalen Pferdezentrum Bern und damit in
Zusammenhang der Bestand an Reitpferden in der Armee beschäftigte im Frühjahr 2018
den Nationalrat. Die kleine Kammer hatte die Motion Fournier (cvp, VS) im Vorjahr
angenommen und damit dafür plädiert, den Bestand der Tiere bei 65 zu belassen und
entsprechend die finanziellen Mittel dafür bereit zu stellen. Die vorberatende WBK des
Nationalrates tagte Anfang 2018 zur Motion und zeigte sich wohlwollend: Zwar gab sie
ihr nicht die uneingeschränkte Unterstützung, aber mit dem Antrag an die
Volkskammer, die Motion leicht abgeändert anzunehmen, war die Richtung klar. Die
Kommissionsmehrheit schlug vor, den Bestand auf mindestens 55 Pferde zu fixieren.
Man kam damit auf einen Vorschlag der EFK zurück, wonach bei optimalem Einsatz der
Pferde eine Reduktion des Bestands um 10% möglich sei. Die Dienstleistungen sollen
demnach auch weiterhin von einem Drittanbieter erbracht werden (wie gegenwärtig
vom nationalen Pferdezentrum). 45 Pferde plus 10 Jungtiere sollen diesen
Mindestbestand von 55 Tieren ausmachen, so können sowohl Aufträge der Armee, als
auch weitere Aktivitäten, beispielsweise im Rahmen von J+S, erfüllt werden. Die
Kommission hatte diesen Vorschlag mit 17 zu 7 Stimmen gefasst.

Die Ratsdebatte wurde dann durchaus mit einem Augenzwinkern geführt, es war von
einem Bazar die Rede, 38, 45, 55 oder 65 Pferde; die Frage um den Reitpferdebestand
trug seltsame Früchte. Es war bisweilen auch nicht ganz klar, ob der Bundesrat effektiv
eine Bestandsreduktion ins Auge gefasst, oder lediglich geäussert hatte, dass ein
Bestand von 38 (oder auch 45) Pferden im Prinzip auch ausreichend wäre, um die
Aufgaben wahrzunehmen. Die Regierung selbst hatte sich in der Zwischenzeit ebenfalls
damit abgefunden, dass man nicht unbedingt von weniger Tieren ausgehen müsse.
Christian Wasserfallen (fdp, BE) äusserte namens der Kommissionsminderheit, dass
man die Motion ablehnen könne, weil sich nichts ändern würde, da weder Reitpferde
noch Lasttiere aufgegeben würden, und die Ausschreibung für den neuen
Leistungsvertrag komme ohnehin. Der Verteidigungsminister hatte das Schlusswort, und
auch er nutzte es leicht sarkastisch: Der Bundesrat stelle sich weder auf die
Hinterbeine, noch wiehere er vor Freude: er füge sich der veränderten Motion. Mit 149
zu 21 Stimmen (bei elf Enthaltungen) wurde die Motion zur Bereinigung dem Ständerat
zurückgegeben. 25

MOTION
DATE: 15.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Genehmigung der abgeänderten Motion zum Leistungsvertrag mit dem Nationalen
Pferdezentrum Bern respektive zum Bestand der Armee-Reitpferde war im Ständerat
nur noch Formsache. Nachdem der Nationalrat quasi einen Kompromissvorschlag
verabschiedet hatte und die WBK des Ständerates diesem folgen wollte, stand die
Motion Fournier (cvp, VS) in der Sommersession 2018 im Ständeratsplenum auf der
Tagesordnung. Die Kommission beantragte mit 7 zu 3 Stimmen, der nationalrätlichen
Version zuzustimmen, auch weil sich der Bundesrat dafür ausgesprochen hatte. Damit
signalisierte die Kommission ihre Haltung, dass die Pferde sowohl für militärische als
auch für kulturelle Belange von wesentlicher Relevanz seien.
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter folgten diesem Antrag nach einer nur kurzen,
dafür heiteren Debatte. Kommissionssprecherin Seydoux (cvp, JU) berichtete über den
gefassten Beschluss der Volkskammer und dem dort vorgesehenen, verkleinerten
Pferde-Bestand von 55 Tieren. Mit mässigem Enthusiasmus hatte der zuständige
Verteidigungsminister damals diese Korrektur zur Kenntnis genommen und
Ratspräsidentin Keller-Sutter (fdp, SG) erteilte dem Magistrat das Wort mit der
Anmerkung, dass nun auch der Ständerat seinen Enthusiasmus testen werde. Die damit
ausgelöste Heiterkeit kulminierte in Parmelins Anmerkung, man habe die 10 Pferde, die
aus dem Bestand gestrichen werden, übrigens nicht gegessen. 26
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Armement

Nachdem bereits im Jahr 2010 die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vom Bundesrat
aus budgetären Gründen verschoben wurde, kam diese Angelegenheit in Form einer
Motion der SiK des Nationalrats noch im Jahr 2010 erneut zur Sprache. Die Motion, die
eine Kampfjetbeschaffung in der Legislaturperiode 2012-2015 ermöglichen sollte,
wurde im März respektive im Juni 2011 von beiden Kammern überwiesen. Dies sorgte für
Wirbel, da damit die Sparpläne des Bundesrates teilweise zurückgebunden werden
müssen. Das Signal des Parlamentes war allerdings deutlich: Es sollten schneller neue
Flugzeuge beschafft werden. In der Detailberatung war die Stimmung aufgeheizt und
zwar nicht nur aus thematischen Gründen. Aus Versehen hatte sich der als
französischer Sprecher gemeldete Luzerner Nationalrat Pius Segmüller (cvp, LU) auf
Deutsch geäussert, was bei den frankophonen Volksvertretern grosses Unverständnis
hervorrief, weil damit unüblicherweise zwei deutschsprachige Kommissionssprecher zu
Wort kamen. Die intermediäre staatspolitische Diskussion, die dadurch hervorgerufen
wurde, dauerte allerdings nicht lange, da Ratspräsident Germanier (fdp, VS) diese rasch
unterband. Aufgrund dieses Begleitumstands enthielten sich einige Romands im
Nationalrat in der Schlussabstimmung ihrer Stimme. Trotzdem wurde die Motion mit 95
zu 69 Stimmen angenommen und dem Ständerat überwiesen. In der kleinen Kammer
wurde die Motion zusammen mit dem Armeebericht 2010 besprochen. Die Mehrheit
der SiK des Ständerates und eine der beiden Kommissionsminderheiten wollten den
Bundesrat beauftragen, bis Ende 2011 eine Botschaft für ein besonderes
Finanzierungsmodell zur Beschaffung von 22 neuen Kampfjets und die Beseitigung von
Ausrüstungslücken vorzulegen. Die Idee einer gesonderten Finanzierung stammte aus
einer Motion von Jean-René Fournier (cvp, VS) (Mo. 10.3724) aus dem Jahr 2010, die
damit in den Entwurf zur Botschaft zum Armeebericht eingearbeitet wurde. Die Voten
zum Ersatz der Tiger-Kampfflugzeuge waren kontrovers: Bruno Frick (cvp, SZ) verlangte
eine rasche Entscheidung, da die Offerten der Anbieter der Flugzeuge nur beschränkte
Gültigkeit hätten. Dagegen äusserten sich Peter Bieri (cvp, ZG) und Pankraz Freitag (fdp,
GL) eher kritisch. Bieri hielt den Auftrag an den Bundesrat für unseriös und Freitag
bezweifelte, dass es dem Bundesrat gelingen würde, bis Ende 2011 eine Botschaft mit
gesichertem Finanzierungsmodell vorzulegen. Der zuständige Bundesrat und
Departementsvorsteher Maurer erklärte, dass die Landesregierung ein
referendumsfähiges Gesetz ausarbeiten wolle, welches während zehn Jahren
Sparbeiträge für den Kauf von Kampfjets vorsehe. Gleichzeitig bekundete er die
Ablehnung des Bundesrates, sich bis 2011 in einer Botschaft dazu zu äussern. In der
Abstimmung zum Armeebericht 2010 wurde der Bundesbeschluss mit 24 zu 10 Stimmen
gemäss Vorschlag der Kommissionsmehrheit (100'000 Armeeangehörige, Kosten von 5.1
Mia. CHF und eine Sonderfinanzierung zur Beschaffung der Kampfjets) und damit
abweichend vom Entwurf des Bundesrates angenommen. In dieser Formulierung
wurden die Forderungen aus den beiden genannten Motionen in den Entwurf des
Ständerates eingearbeitet. Der Nationalrat, der den Armeebericht in der Folge ebenfalls
diskutierte, sprach sich für einen Ausgabenplafonds von 5 Mia. CHF aus. Dieses
Globalbudget sollte auch die Finanzierung der 22 neuen Kampfflugzeuge sicherstellen.
Damit sprach sich der Nationalrat gegen eine Sonderfinanzierung der Kampfjets aus.
Die Ratslinke war mit ihren Bestrebungen, das Budget zu kürzen oder zumindest bei
den vom Bundesrat vorgesehenen 4.4 Mia. CHF zu belassen, gescheitert. Die
entstandene Differenz zum Ständerat wurde im Bereinigungsverfahren diskutiert. Die
kleine Kammer hielt an ihrem Vorhaben fest, den Kauf der neuen Kampfflugzeuge über
eine referendumsfähige Sonderfinanzierung abzuwickeln. Das vom Nationalrat
beschlossene Kostendach von 5 Mia. CHF reduzierte der Ständerat auf 4 Mia. CHF. Dies
sei realistisch, da die Anbieter der Flugzeuge in den Offerten mit einem Euro
Umrechnungskurs von 1.60 CHF gerechnet hätten. Im Nationalrat wurde jedoch daran
festgehalten, die Armeeausgaben auf 5 Mia. CHF aufzustocken und die Beschaffung der
Kampfjets über das ordentliche Rüstungsbudget abzuwickeln. Damit wurde die Motion
der SiK-NR allerdings obsolet und zurückgezogen. Die Frage, ob die Bürgerinnen und
Bürger über den Kauf neuer Kampfjets entscheiden sollen, war bis zuletzt umstritten.
Die Anträge von links-grüner Seite, das Geschäft referendumsfähig zu machen, wurden
mit 98 zu 93 Stimmen abgelehnt. In der weiteren Diskussion folgte der Ständerat
schliesslich der grossen Kammer. Der Armee sollen 5 Mia. CHF zur Verfügung stehen
und über dieses Budget soll auch die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge
abgewickelt werden. Weil auch die kleine Kammer gegen eine Unterstellung des
Geschäftes unter ein Referendum war, fand sich eine letzte Differenz hinsichtlich des
zeitlichen Rahmens: Der Ständerat wollte den Ausgabenplafond per 2014 und nicht per
2013 erhöhen. Der Nationalrat nahm diesen Vorschlag in der Folge auf. Dass die
Stimmbevölkerung nicht in den Kaufentscheid miteinbezogen wurde, da keine
Volksabstimmung stattfinden soll, hatte auch in den Medien ein grosses Echo

MOTION
DATE: 14.09.2011
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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hervorgerufen. Vor allem links-grüne Kreise wurden zitiert, die monierten, dass das Volk
das letzte Wort haben sollte. 27

Economie

Politique économique

Politique structurelle

Im Dezember 2015 fasste der Bundesrat den Auftrag, möglichst rasch Massnahmen zur
Senkung unnötiger Regulierungskosten umzusetzen, die er in einem Ende 2013
veröffentlichten Bericht selbst vorgeschlagen hatte. Die Motion Fournier (cvp, VS)
forderte, dass der Bundesrat dort, wo gesetzliche Anpassungen erforderlich sind, dem
Parlament innerhalb von neun Monaten nach der Überweisung dieser Motion
entsprechende Vorlagen zu unterbreiten hat. Der Bundesrat sprach sich gegen den
Vorstoss aus, da sich viele der im Bericht genannten Massnahmen wie zum Beispiel E-
Government-Projekte zeitlich nicht beschleunigen liessen. Zudem seien für eine
Vielzahl der Projekte ganz oder teilweise die Kantone zuständig. Der Bundesrat stiess
aber weder in der Sommersession 2015 im Ständerat (24 zu 7 Stimmen bei 7
Enthaltungen) noch in der Wintersession des gleichen Jahres im Nationalrat (128 zu 52
Stimmen bei 5 Enthaltungen) auf offene Ohren. Einzig die Sozialdemokraten und die
Grünen folgten dem Bundesrat und stimmten gegen die Motion. 28

MOTION
DATE: 14.12.2015
DAVID ZUMBACH

Un récent rapport du Conseil fédéral a permis de mettre en exergue une liste de coûts
réglementaires inutiles. Jean-René Fournier (pdc, VS) a déposé une motion qui vise une
réduction immédiate des coûts administratifs inutiles. En effet, il souligne qu'aucune
des propositions du rapport n'a été encore appliquée. Le Conseil fédéral a préconisé
de rejeter la motion car il met déjà tout en œuvre pour appliquer les préconisations du
rapport au plus vite. La chambre des cantons a adopté la motion par 24 voix contre 7 et
7 abstentions. Puis, la chambre du peuple a adopté la motion par 128 voix contre 52 et 5
abstentions. Les voix du camp rose-vert n'ont pas suffi. 
La motion a été classée par les deux chambres à la suite de la publication d'un rapport
intermédiaire sur la mise en œuvre des mesures d'allégement administratif. 29

MOTION
DATE: 14.12.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Februar 2016 genehmigte der Bundesrat einen Bericht zum Umsetzungsstand der
Massnahmen im Bereich der Regulierungskosten, der auf ein Postulat Föhn (svp, SZ)
zurückging und die Anliegen einer Motion Fournier (cvp, VS) mitbehandelte. Im Bericht
konstatierte der Bundesrat, dass man bei der Umsetzung der 2013 vorgeschlagenen
Massnahmen zur Senkung von Regulierungskosten "auf gutem Weg" sei. Zudem ging er
davon aus, dass zwei Drittel der Massnahmen bis Ende 2016 umgesetzt sein würden.
Einzig im Zollbereich und dem Rechnungslegungs- und Revisionsrecht sei eine schnelle
Umsetzung nicht möglich. Bei den E-Government-Projekten handle es sich um
langfristige IT-Projekte, deren Umsetzung Zeit und Ressourcen in Anspruch nähmen.
Die Abschaffung der Buchwertkonsolidierung ihrerseits sei in der Vernehmlassung zum
Vorentwurf zur Aktienrechtsrevision deutlich abgelehnt worden, was den Bundesrat
dazu bewogen hätte, bei geltendem Recht zu bleiben. Eine rasche Umsetzung, wie sie
Ständerat Föhn gefordert hatte, erachtete der Bundesrat gleichwohl mehrheitlich als
gegeben. In Bezug auf den Vorstoss von Ständerat Fournier wies der Bundesrat darauf
hin, dass er sich einsetzen werde, die in seiner Kompetenz liegenden Massnahmen
schnellstmöglich umzusetzen. Er wolle aber nicht, so der Bundesrat weiter, die
föderalistischen Kompetenzen neu definieren, um die Verwirklichung rein kantonaler
Massnahmen wie z.B. in der Berufsbildung zu beschleunigen. 30
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Concurrence

In der Wintersession 2014 sprach sich der Ständerat bei 2 Enthaltungen mit 19 zu 13
Stimmen für eine Reorganisation des Eidgenössischen Büros für Konsumentenfragen
(BFK) aus und überwies dem Bundesrat den 1. Satz eines Postulats Fournier (cvp, VS).
Die Forderung nach der Zusammenlegung des BFK mit der Preisüberwachung wurde
vom Vorbringenden nach der Stellungnahme des Bundesrates, der versicherte, dass
dies bereits mehrfach geprüft worden sei, zurückgezogen. Der Bundesrat sprach sich
gleichzeitig aber auch gegen eine Reorganisation des BFK aus. Das Büro, so der
Bundesrat, sei bereits beauftragt worden, die Bürokratie abzubauen. 31

POSTULAT
DATE: 25.09.2014
DAVID ZUMBACH

Im Oktober 2015 revidierte der Bundesrat die Verordnung über Finanzhilfen an
Konsumentenorganisationen und reagierte damit auf ein ständerätliches Postulat
Fournier (cvp, VS), das 2014 einen Bürokratieabbau im Eidgenössischen Büro für
Konsumentenfragen (BFK) gefordert hatte. Die Aufteilung der Finanzhilfe an
Konsumentenorganisationen wird ab 2016 neu mit einem vereinfachten System
durchgeführt. Insbesondere der Verzicht auf eine quantitative und qualitative
Evaluation der Tätigkeiten der Konsumentenorganisationen soll zu einer Reduktion des
Bürokratieaufwands führen, so der Bundesrat. 32

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 07.10.2015
DAVID ZUMBACH

Die Gründe für das hohe Kosten- und Preisniveau in der Schweiz müssten analysiert
und bekämpft werden. Dieser Auffassung war der Ständerat in der Frühjarssession 2016
und überwies ein entsprechendes Postulat Fournier (cvp, VS), das ebendies forderte,
mit 20 zu 12 Stimmen bei 7 Enthaltungen an den Bundesrat. Dieser war indes anderer
Meinung. Die Ursachen der Hochpreisinsel seien, dank einer Vielzahl bereits
vorliegender Analysen, weitgehend bekannt und angegangen worden. Es brauche
folglich keine weiteren Untersuchungen zum Thema. Der Bundesrat zählt den Abbau
technischer Handelshemmnisse und derjenige des Grenzschutzes im Agrarbereich, die
Stärkung des Wettbewerbs im Binnenmarkt sowie ein griffiges Wettbewerbsrecht zu
den Lösungsansätzen. 33

POSTULAT
DATE: 10.03.2016
DAVID ZUMBACH

Jean-René Fournier (cvp/pdc, VS) a déposé une motion afin d’améliorer la situation
des PME dans les procédures de concurrence. L’économie helvétique se compose à
99% de PME. Leur rôle est donc clé. Dès lors, selon le dépositaire de la motion, les
pratiques en termes de surveillance de la concurrence, et plus particulièrement de
jurisprudence, ne prendraient pas en compte la situation particulière des PME. En
effet, ces entreprises ne disposent pas des mêmes ressources financières, humaines et
juridiques que les grands groupes nationaux et internationaux. Une modification
législative de la loi sur les cartels (LCart) devrait donc être envisagée. Plus précisément,
il s’agirait d’accélérer et de simplifier les procédures judiciaires, de réglementer la
publication d’informations lors d’une procédure, de respecter le principe de
proportionnalité lors de sanctions et de mettre en place une allocation de dépens. Le
Conseil fédéral s’est opposé à cette motion. Il a précisé que, depuis que le Conseil
national a rejeté une révision de la LCart, plusieurs interventions parlementaires visent
des adaptations ponctuelles de cette loi. Néanmoins, le Conseil fédéral estime que
seule une approche globale permettrait d’appréhender la complexité de cette
problématique.  De plus, le gouvernement précise que, sur la question de la longueur
des procédures, la complexité de la thématique de la concurrence ainsi que la
nécessité de garantir l’indépendance des autorités de la concurrence et des tribunaux
empêchent une accélération notoire des procédures. Ensuite, il considère que de ne
publier les décisions qu’une fois qu’elles sont actées, ne ferait que ralentir les
procédures et constituerait un pas en arrière dans le domaine de la prévention et de la
transparence. De plus, il ajoute que le principe de proportionnalité est déjà appliqué.
Puis, il précise que les allocations de dépens sont réglées dans la loi fédérale sur la
procédure administrative. Au final, étant donné la complexité de la thématique, le
Conseil des États a transmis l’objet à sa commission de l'économie et des redevances
(CER-CE) pour un examen préalable. 34
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Etant donné la complexité de la thématique, la Commission de l'économie et des
redevances du Conseil des Etats (CER-CE) s'est penchée sur la motion Fournier
(cvp/pdc, VS). L'objectif de cette motion est d'améliorer la situation des PME dans les
procédures de concurrence en modifiant uniquement quatre points de la loi sur les
cartels (LCart). Une majorité de la commission, 9 voix contre 3 et 1 abstention, s'est
prononcée en faveur de la motion. La CER-CE a avancé plusieurs arguments.
Premièrement, une accélération des procédures serait favorables aux petites
entreprises qui représentent le 99% du tissu économique helvétique. Deuxièmement,
une allocation de dépens se justifie face aux frais de procédure parfois insupportables
pour les PME. Troisièmement, la CER-CE a considéré que la publication de l'ouverture
d'une enquête porte un préjudice, souvent irréparable, qui porte atteinte à l'image de
l'entreprise alors qu'aucune culpabilité n'a encore été démontrée. Finalement, une
prise en compte de la taille de l'entreprise lors de la sanction a paru juste à la CER-CE.
A l'opposé, une minorité craint un affaiblissement de la LCart en cas d'adoption de la
motion. Lors du vote en chambre, la motion a été acceptée par 31 voix contre 10 et 1
abstention. 35

MOTION
DATE: 27.09.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

L'objectif de la motion Fournier (pdc, VS) est d'améliorer la situation des PME dans les
procédures de concurrence. Pour remplir cette objectif, le sénateur a défini quatre
éléments législatifs à modifier. Lors des discussions en Commission de l'économie et
des redevances du Conseil national (CER-CN), chaque élément a été abordé
séparément afin d'affiner l'étude de cet objet. Ainsi, la majorité de la commission a
proposé à son conseil d'adopter les points 1 et 4, et de rejeter les points 2 et 3. Par 15
voix contre 7 et 1 abstentions, la CER-CN a estimé qu'il était nécessaire de simplifier et
d'accélérer les procédures qu'elle considère comme trop longues et trop onéreuses
pour des PME. Ensuite, par 16 voix contre 6 et 1 abstention, elle a préconisé une
allocation de dépens lors des procédures administratives. Par contre, elle a largement
rejeté la proposition 2 car elle craignait pour la sécurité du droit, et a proposé par 8
voix contre 8 et 7 abstentions, avec la voix prépondérante de la présidente, de rejeter le
point 3 car l'adaptation des sanctions existe déjà en pratique. Finalement, une minorité
proposait de rejeter l'ensemble des points de la motion. Lors du débat en chambre, les
voix se sont alignées sur la proposition de la majorité de la commission. Les points 1 et 4
ont été adoptés, alors que les points 2 et 3 ont été rejetés, par 123 voix contre 54 et 1
abstention. Les voix du camp rose-vert et des vert'libéraux n'ont pas suffi. 36

MOTION
DATE: 05.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que la Confédération, les cantons et les communes sont actifs dans la vie
économique par l'intermédiaire d'une participation dans les entreprises, Peter
Schilliger (plr, LU) estime que ces entreprises reliées aux institutions publiques, par
l'intermédiaire d'une participation financière ou après une privatisation, tirent des
avantages compétitifs de leur situation. Grâce, notamment, à des situations de
monopoles ou des subventionnements croisées, ces entreprises faussent la
concurrence sur le marché libre. Par conséquent, le parlementaire lucernois a déposé
une initiative parlementaire qui vise une modification de la loi sur le marché intérieur
(LMI). Un nouvel alinéa 8 à l'article 2 préciserait que les entreprises publiques, de
même que les entreprises privées à qui sont octroyées des concessions publiques,
doivent être soumises à des conditions de concurrence similaire que les entreprises
privées. Selon l'initiative, la commission de la concurrence (COMCO) serait chargée du
contrôle, et les cantons et communes devraient publier annuellement leur stratégie du
propriétaire afin de renforcer la transparence. 
La commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a donné
suite à l'initiative par 15 voix contre 10. Bien que la commission estime que la
proposition de Peter Schilliger (plr, LU) ne soit pas optimale, elle souligne l'importance
d'intervenir afin de garantir une concurrence équitable au sein du marché économique
helvétique. Cette initiative a été débattue en parallèle de l'initiative parlementaire
17.517 du sénateur Fournier (vs, PDC), de la motion 19.3236 du sénateur Rieder (pdc, VS)
et de la motion 19.3238 du parlementaire Caroni (plr, AR). 37

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 25.02.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Par l’intermédiaire d’une initiative parlementaire, Jean-René Fournier (pdc, VS)
souligne les risques de concurrence déloyale liés au rôle des collectivités publiques
fédérales, cantonales et communales dans des entreprises. Pour être précis, il
explique que certaines entreprises, qui bénéficient d’une participation financière,
directe ou indirecte des collectivités publiques, en profitent pour s’octroyer des
avantage concurrentiels comparatifs, notamment grâce à des subventionnements
croisés. Le sénateur valaisan recommande donc une modification de la loi sur le
marché intérieur (LMI). Il préconise la rédaction de rapports annuels des collectivités
publiques à l’attention de la Commission de la concurrence (Comco). 
Par 8 voix contre 5, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des
États (CER-CE) a recommandé à sa chambre de refuser une initiative qui alourdirait le
fardeau administratif et entraverait la souveraineté fédérale des cantons et communes.
La chambre des cantons s’est alignée sur sa commission. Elle a refusé de donner suite
par 24 voix contre 15. 38

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Im November 2021 gab der Bundesrat den Vorentwurf zur Teilrevision des
Kartellgesetzes (2022) in die Vernehmlassung. Nach dem Scheitern der letzten
umfassenden Teilrevision des Kartellgesetzes im Jahre 2014 – welche vor allem an der
geplanten umfassenden Institutionenreform sowie an der Ausgestaltung der
Bekämpfung unzulässiger Wettbewerbsabreden gescheitert war – wollte der Bundesrat
mit der vorliegenden Vorlage als Kernelement die Zusammenschlusskontrolle
modernisieren und dem internationalen Standard (SIEC-Test) anpassen. Letzterer
würde alle Zusammenschlüsse von Firmen, welche den Wettbewerb erheblich
einschränken, erfassen – und nicht nur jene Zusammenschlüsse mit einer
marktbeherrschenden Wirkung, wie dies der bisher angewandte qualifizierte
Marktbeherrschungstest zeigte. Weitere Bestandteile der Revision bildeten einige
Anpassungen im Kartellzivilrecht und im Widerspruchsverfahren. Diese zwei Elemente
seien in der gescheiterten Revision vom Parlament kaum diskutiert worden und würden
die Wirksamkeit und die Umsetzung des Kartellgesetzes verbessern, erklärte der
Bundesrat in seinem erläuternden Bericht. Ein angepasstes Kartellzivilrecht würde dazu
führen, dass zivilrechtliche Klageerhebungen attraktiver würden und betroffene
Endkundinnen und -kunden bei unzulässigen Wettbewerbseinschränkungen eher von
Verwaltungsverfahren absehen würden, die keine Möglichkeiten für die
Geltendmachung finanzieller Ansprüche böten. Das bestehende
Widerspruchsverfahren, wonach Unternehmen ihre geplanten Verhaltensweisen auf
kartellrechtliche Konsequenzen prüfen lassen können, soll in der Ausgestaltung
verbessert werden. Die Vorlage beinhaltete zudem Umsetzungsvorschläge zu zwei
angenommenen Motionen Français (fdp, VD; Mo. 18.4282) und Fournier (cvp, VS; Mo.
16.4094). Die Motion Français forderte die zusätzliche Anerkennung von quantitativen
Kriterien bei der Prüfung der Unzulässigkeit von Abreden zwischen Konkurrenten. Die
Motion Fournier verlangte die Aufnahme von gesetzlichen Fristen für kartellrechtliche
Prozesse und eine gesetzliche Entschädigung der Parteien für die Kosten der
Verwaltungsverfahren. Die Vernehmlassung dauert bis Mitte März 2022. 39

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.11.2021
MARCO ACKERMANN

Im Mai 2023 präsentierte der Bundesrat die Botschaft zur Teilrevision des
Kartellgesetzes. Mit der Vorlage wollte die Landesregierung die Wirksamkeit des
Kartellgesetzes verbessern, indem erstens die Zusammenschlusskontrolle als
Kernelement der Revision modernisiert, zweitens das Kartellzivilrecht gestärkt und
drittens eine Verbesserung im Widerspruchsverfahren vorgenommen werden. Mit der
Revision sollten schliesslich drei Motionen (Fournier (cvp, VS; Mo. 16.4094), Français
(fdp, VD; Mo. 18.4282), Wicki (fdp, NW; Mo. 21.4189)) umgesetzt werden. In der
Vernehmlassung, welche von November 2021 bis März 2022 stattgefunden hatte, waren
79 Stellungnahmen eingegangen. Eine Mehrheit habe die Vorlage in ihren Grundzügen
begrüsst, konstatierte der Bundesrat. Klare Ablehnung hatten neun Teilnehmende
geäussert, darunter die FDP und der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Beide
forderten die Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat. Sie verlangten
weitreichendere Reformen, insbesondere im Bereich der Institutionen, sowie die
Berücksichtigung von Compliance-Programmen. Es sollten nicht nur die
unumstrittenen Anpassungen vorgenommen werden, vielmehr sollte eine Arbeitsgruppe
zur Ausarbeitung einer neuen, umfassenderen Revisionsvorlage eingesetzt werden. Der
Bundesrat gab indes bekannt, die geforderte Reform der WEKO, wie sie auch von
anderen Vernehmlassungsteilnehmenden gefordert worden war, in einer separaten
Vorlage anzugehen. In der letzten Vorlage zur Revision des Kartellgesetzes aus dem Jahr
2012 sei eine solche zwar auch vorgesehen, jedoch stark umstritten gewesen und habe

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.05.2023
MARCO ACKERMANN
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deshalb zum Absturz der gesamten Revision beigetragen.

Inhaltlich sah der Bundesrat in einem ersten Teil zur Modernisierung der
schweizerischen Zusammenschlusskontrolle eine Angleichung an internationale
Standards vor. Statt des bisherigen qualifizierten Marktbeherrschungstests sollte neu
der «Significant Impediment to Effective Competition Test (SIEC-Test)» Anwendung
finden, wie er auch in der EU Standard ist. Auch dieser Test soll bei einem
Zusammenschluss zweier Unternehmen den Wettbewerb auf dem Markt sicherstellen,
weist aber einerseits eine niedrigere Eingriffshürde auf als der in der Schweiz bisher
angewandte qualifizierte Marktbeherrschungstest und berücksichtigt andererseits neu
auch Effizienzgewinne von Zusammenschlüssen. Gleichzeitig sollten mit der Vorlage
administrative Prozesse, etwa zur Meldepflicht bei Zusammenschlüssen und für
Fristverlängerungen beim Prüfverfahren, geregelt werden. In der Vernehmlassung war
dieser Teil der Vorlage «wenig umstritten» ausgefallen, wie der Bundesrat festhielt.
Ablehnung hatte diese Anpassung in der Vernehmlassung durch die SVP erfahren,
jedoch vorerst ohne weitere Begründung. 
Mit dem zweiten Teil der Vorlage, der Stärkung des Kartellzivilrechts, sollte die
sogenannte Aktivlegitimation auf Konsumentinnen und Konsumenten sowie auf die
öffentliche Hand ausgeweitet werden. Sämtliche von einer Wettbewerbsbeschränkung
betroffenen Akteure sollen demnach auf Schadenersatz klagen dürfen, bisher konnten
eine solche Klage nur Betroffene vornehmen, die wegen der unzulässigen Handlung in
der Ausübung oder Aufnahme des Wettbewerbs behindert waren. Diese Massnahme
ermögliche eine «effektive Durchsetzung des Wettbewerbsrechts im Allgemeinen», wie
der Bundesrat in seiner Botschaft festhielt. Die Anpassung beinhaltete zudem die
Einführung neuer Regelungen zur Verjährungshemmung sowie zur Möglichkeit,
freiwillige Wiedergutmachungen nachträglich belastungsmindernd zu berücksichtigen.
Auch dieser Teil der Vorlage war in der Vernehmlassung «wenig umstritten». Kritik kam
aber auch hier wiederum von der SVP, die die «Gefahr eines prozessualen
Paradigmenwechsels und einer Ausweitung der Verbandsklage» befürchtete. 
Als drittes Element wollte der Bundesrat das sogenannte Widerspruchsverfahren
praxistauglicher ausgestalten, indem dessen gesetzliche Frist von fünf auf zwei Monate
verkürzt wird und das direkte Sanktionsrisiko bezüglich des gemeldeten Verhaltens für
die im Verdacht stehenden Unternehmen erlischt, sofern die WEKO nicht innert der
Widerspruchsfrist eine Untersuchung eröffnet. Dank des Widerspruchsverfahrens
können Unternehmen geplante Verhaltensweisen, die potenziell als
wettbewerbsrechtlich unzulässig eingestuft werden könnten, bereits im Voraus den
Wettbewerbsbehörden melden, wobei diese innert Widerspruchsfrist darauf reagieren
können. Während das Anliegen des Widerspruchsverfahrens in der Vernehmlassung als
unbestritten galt, monierten verschiedenste Teilnehmende, dass die konkret
vorgesehenen Anpassungen unzureichend seien. 
Zur Umsetzung der Motion Français sah der Bundesrat vor, erstens Vereinbarungen
über Arbeitsgemeinschaften grundsätzlich nicht als Wettbewerbsabrede zu
klassifizieren, zweitens bei einem Verfahren zur Beurteilung einer Abrede sowohl
qualitative als auch quantitative Aspekte zu berücksichtigen und drittens die
Möglichkeit zu schaffen, dass die WEKO bei einem leichten Verstoss von
wettbewerbsrechtlichen Normen auf eine Untersuchung im Sinne des
Opportunitätsprinzips verzichten kann. In der Vernehmlassung war vor allem die
Formulierung zur Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Kriterien zur
Beurteilung der Erheblichkeit kritisiert worden. Gemäss NZZ torpedierte vor allem auch
die WEKO selbst diese Anpassung, da sie mehr Aufwand und eine Schwächung der
Bekämpfung von Kartellen befürchtete. Andere Teilnehmende verlangten indes eine
Umsetzung, die sich stärker am Motionstext orientiert. Im Sinne der Umsetzung der
Motion Wicki sollten schliesslich auch Regeln zum Untersuchungsgrundsatz
aufgenommen werden. Auch diese Anpassung dürfte gemäss NZZ noch für Diskussionen
sorgen. Die Motion Fournier zog schliesslich weitere verfahrensrechtliche Anpassungen
zum Beispiel bezüglich Ordnungsfrist und Parteientschädigungen für die Kosten der
Verwaltungsverfahren mit sich. 40
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Crédit et monnaie

Assurances

Im Berichtsjahr versuchten verschiedene Parlamentarier mit unterschiedlichen
Instrumenten Druck auf den Bundesrat in Sachen obligatorische
Erdbebenversicherung zu machen. So forderte die Motion Fournier (cvp, VS) die
Einführung einer obligatorischen Erdbebenversicherung für Gebäude, wobei die Prämie
in der ganzen Schweiz dieselbe sein sollte. Der Bundesrat stand dem Vorhaben einer
bundesrechtlichen Lösung in Sachen Erdbebenversicherung grundsätzlich positiv
gegenüber, argumentierte jedoch, dass die Einführung eines schweizweiten
Versicherungsobligatoriums nicht in der Kompetenz des Bundes läge, und dass eine
Anpassung der Aufsichtsverordnung, die in seiner Kompetenz sei, nur die Kantone ohne
kantonale Gebäudeversicherung betreffen würde. Weiter sei in dieser Frage nach wie
vor kein Konsens zwischen dem Gebäudeeigentümerverband, den kantonalen
Gebäudeversicherungsanstalten und den Privatversicherungen erreicht worden,
weshalb der Bundesrat die Erfolgsaussichten einer Bundesregelung als gering einstufte.
Trotz dieser Bedenken wurde die Motion nach der Zustimmung durch den Ständerat
(bereits 2011, mit 19 zu 11 Stimmen) auch im Nationalrat (mit 95 zu 67 Stimmen)
angenommen. Vorstösse mit ähnlichem Inhalt wurden im Berichtsjahr entweder
zurückgezogen (Motion Leutenegger Oberholzer), abgelehnt (Parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer) oder noch nicht behandelt (Motion Malama). 41

MOTION
DATE: 14.03.2012
FABIO CANETG

In Erfüllung einer Motion Fournier (cvp, VS) präsentierte der Bundesrat im Sommer 2013
jedoch verschiedene Vorschläge für die Einführung einer schweizerischen
Erdbebenversicherung. Die Prämien für diese Versicherung sollte dem Wortlaut der
Motion folgend in der ganzen Schweiz dieselbe sein. Als Varianten wurden eine
Bundeslösung oder ein konkordatbasierter Ansatz vorgeschlagen. Der Bundesrat
informierte, dass für eine Bundeslösung eine Verfassungsänderung nötig wäre und der
föderale Ansatz die Zustimmung aller Kantone erfordern würde. Er schlug vor,
verschiedene Versicherungsumfänge in Betracht zu ziehen: Eine Versicherung nur für
Gebäude, eine Versicherung für Gebäude und Aufräumarbeiten und eine Versicherung
für Gebäude, Aufräumarbeiten und Hausrat / Fahrhabe. Die Finanzierung von
Schadenszahlungen sollte sowohl durch die Versicherer, die Versicherungsnehmer
(Selbstbehalt von 5%) als auch die öffentliche Hand sichergestellt werden. Bei
Zahlungen über CHF 20 Mia. durch den Bund sah der Entwurf einen
Parlamentsentscheid vor. Die bundesrätlichen Vorschläge wurden zwischen Juli und
Oktober in eine informelle Konsultation geschickt. 42

POSTULAT
DATE: 18.07.2013
FABIO CANETG

Bereits 2011 (Ständerat) und 2012 (Nationalrat) hatten die eidgenössischen Räte
entschieden, eine Motion zur Einführung einer schweizweit obligatorischen
Erdbebenversicherung zu überweisen. Im Sommer 2014 präsentierte der Bundesrat
einen Bericht, in welchem er mögliche Umsetzungsstrategien skizzierte. Als wenig
vielversprechend erachtete er die Einführung der Versicherung über ein Konkordat
zwischen den Kantonen, weil sich einzelne Stände im Konsultationsverfahren kritisch
gegenüber einer schweizweit obligatorischen Erdbebenversicherung geäussert hatten.
Weil die Einführung des Versicherungsobligatoriums über den Gesetzesweg nicht in der
Kompetenz des Bundesrates lag, beantragte die Regierung dem Parlament, die Motion
abzuschreiben und stattdessen eine Verfassungsänderung anzustreben. Der Motionär
Fournier (cvp, VS) war mit dem Vorschlag der Landesregierung nicht glücklich, weil der
vorgezeichnete Weg zu lange dauern würde. Der Abschreibungsantrag des Bundesrates
wurde bis zum Jahresende 2014 noch nicht von den Räten behandelt. 43

MOTION
DATE: 20.06.2014
FABIO CANETG

Étant donné qu’une consultation informelle, mise en place par un groupe de travail
conduit par le Département fédéral des finances (DFF), a souligné l’impossibilité légale
de créer une assurance tremblement de terre obligatoire, le Conseil fédéral a proposé
le classement de la motion Fournier (pdc, VS) 11.3511. Néanmoins, le Conseil des Etats ne
l’a pas entendu de cette oreille. Il s’est aligné, par 24 voix contre 20 et 1 abstention, sur
une minorité de la Commission de l’économie et des redevances (CER-CE) qui
préconisait de ne pas classer la motion. La problématique d’une assurance
tremblement de terre, à l’échelle nationale, n’est donc pas encore close. 44

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Etant donné l'objet 14.054 et la motion 20.4329, ainsi que la recommandation de sa
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
(CEATE-CN), le Conseil national a classé la motion de l'ancien sénateur valaisan Jean-
René Fournier (plr, VS). Cette motion visait la création d'une assurance tremblement
de terre obligatoire. Le Conseil national a pris le contre-pied du Conseil des États qui
avait refusé le classement en 2018. 45

MOTION
DATE: 22.09.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Agriculture

Chasse

Le Conseil des Etats s'empare de la modification de la loi sur la chasse, d'après un
projet du Conseil fédéral retravaillé en quelques points par la CEATE-CE, qui a mené les
auditions avec divers acteurs impliqués dans ces questions. Ce projet répond
notamment à divers objets parlementaires acceptés par les chambres, dont les motions
Engler (pdc, GR) 14.3151, Fournier (pdc, VS) 10.3264, et Landolt (pbd, GL) 14.3830 ainsi
que le postulat Landolt 14.3818 et l'initiative cantonale thurgovienne 15.300. De l'aveu
même du rapporteur de la commission Roland Eberle (udc, TG), le point le plus
important de cette révision est le nouvel article 7a qui concerne la régulation des
espèces protégées dont fait partie le loup. Mais, cette modification contient toute une
série d'autres points, dont le soutien financier de la Confédération en cas de dégâts
engendrés par les castors, le changement du terme «district franc» en «sites de
protection de la faune sauvage» ainsi que l'adaptation des périodes temporelles de
chasse et des espèces protégées ou non. Le sénateur Eberle précise également qu'une
minorité Cramer (verts, GE) souhaite le renvoi du projet au Conseil fédéral, celle-ci le
trouvant trop peu équilibré et critiquant la délégation de compétences aux cantons en
ce qui concerne la régulation du loup. A cela s'ajouterait une discussion émotionnelle
quant à ce grand prédateur, les chiffres disponibles concernant le nombre de moutons
tués par le loup étant dérisoires en comparaison au nombre de moutons mourant
chaque année d'autres causes. Robert Cramer estime, de plus, que la révision proposée
ne va pas dans le sens d'une augmentation de la protection des mammifères,
contrairement à l'intitulé de la présente loi («loi fédérale sur la chasse et la protection
des mammifères et oiseaux sauvages»).
Bien qu'admettant que les préoccupations autour du loup sont légèrement exagérées
au vu des chiffres le concernant, la conseillère fédérale Doris Leuthard, considère que
ce débat très émotionnel doit trouver une issue. Les loups s'approchent de plus en plus
des zones habitées et il s'agit de garantir la sécurité de la population d'une part, tout en
prenant des mesures pour limiter l'ampleur des dégâts engendrés d'autre part. De plus,
elle estime que cette révision est équilibrée, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec tous
les points modifiés par la commission compétente. Elle précise que l'ajout de l'article
7a sur la régulation des espèces protégées respecte la Convention de Berne, les
autorités ayant utilisé la marge de manœuvre à disposition. Pour cela, le Conseil fédéral
va déposer auprès du Conseil de l'Europe une demande de rétrogradation du statut du
loup, qui passerait de «strictement protégé» à «protégé».
Lors du vote, la proposition de la minorité – à savoir, renvoyer le projet au Conseil
fédéral – est rejetée par 29 voix contre 14, permettant la discussion par article. Ainsi est
accepté par une courte majorité – 22 voix contre 19 – le remplacement du terme
«districts francs» par «sites de protection de la faune sauvage», la minorité redoutait
que ce changement n'ouvre la porte à plus de restrictions dans ces zones. La
proposition de la minorité concernant l'article 4 (biffer les propositions du Conseil
fédéral et le conserver tel qu'existant) passe la rampe par 24 voix contre 19. Ainsi,
contrairement à ce que souhaitait le Conseil fédéral, il ne sera pas demandé aux
cantons une reconnaissance mutuelle du permis de chasse, leur laissant la liberté de le
faire ou non.
Aux articles 5 et 7 alinéa 2 et 3, toute une série de modifications ont été apportées
quant aux diverses listes des périodes de chasse et des animaux concernés. Les
propositions de la commission ont toutes trouvé l'approbation des sénateurs et
sénatrices à l'exception de l'alinéa 7 de l'article 5, pour lequel la proposition de la
minorité Rieder (pdc, VS) introduisant la non-possibilité de recours en cas de décision
de la part des autorités cantonales de tir d'un animal pouvant être chassé. Le nerf de la
guerre se situait à l'article 7a. En effet, comme souligné par le rapporteur de la
commission, une majorité de celle-ci souhaite rajouter au projet du Conseil fédéral
d'autres espèces protégées que seul le loup. La chambre haute accepte donc l'ajout du
castor et du lynx, en plus du loup (pour qui la période de chasse est rallongée) et du
bouquetin initialement inclus dans le projet du Conseil fédéral dans la liste des animaux
protégés pouvant être régulés.

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.06.2018
KAREL ZIEHLI
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Pour l'article 11, il a été décidé de suivre la minorité qui proposait de rendre l'abattage
des loups, en plus de celui des bouquetins, possible dans les districts francs,
l'argument invoqué par Beat Rieder faisant mouche. Le sénateur fait remarquer que les
loups s'adapteraient à la situation et resteraient dans ces zones intouchables, bien que,
comme rappelé par Doris Leuthard, le plus grand district franc qui existe actuellement
en Suisse est plus petit que le territoire utilisé par un loup. Parmi les autres
modifications votées par le Conseil des Etats, se trouve l'article 11a, qui donne à la
Confédération la tâche, d'entente avec les cantons, de désigner des corridors
faunistiques suprarégionaux permettant de relier la faune sauvage sur un vaste
périmètre. Finalement, plusieurs mesures ont été rajoutées dans la loi en ce qui
concerne la gestion des dégâts engendrés par les animaux sauvages (en particulier les
grands prédateurs et le castor). 
Au vote sur l'ensemble, les différentes modifications de la loi sur la chasse ont été
approuvées par 28 voix contre 14 et 2 abstentions. 
A la suite de l'acceptation de ces modifications, les milieux écologistes ainsi que les
Verts ont fait savoir qu'ils allaient s'emparer du référendum afin de combattre ce qu'ils
considèrent être une politique de «suppression des nuisibles». Les médias, quant à
eux, présentent ce débat comme une confrontation entre deux visions: celle des
urbains souhaitant protéger les grands prédateurs et la biodiversité contre celle des
montagnards voulant contrôler les espèces présentes sur leur territoire. 46

Détention d'animaux, expérimentation animale et protection des animaux

Le parlement a beaucoup discuté de la question des grands prédateurs et de leur
régulation. Ces discussions ont fait  suite au développement des populations de loup
et de lynx dans le pays. Le Conseil des Etats a ainsi adopté par 18 voix contre 13 une
motion Fournier (pdc, VS) chargeant le gouvernement de négocier une modification de
la Convention de Berne pour permettre à la Suisse d’exprimer une réserve afin de
considérer le loup comme une espèce pouvant être chassée. L’objectif est de prévenir
ses nuisances sur les autres espèces, sur les animaux de rente, sur les autres biens ainsi
que sur les activités cynégétiques et touristiques. Dans le cas où la modification de la
Convention serait refusée par les autres Etats, la motion charge le gouvernement de
dénoncer la Convention afin de formuler des réserves lors d’une nouvelle adhésion. Le
motionnaire a prédit une dispersion en meute du loup en Suisse et a insisté sur le fait
que les mesures envisageables de protection et de prévention sont coûteuses,
irréalisables et non adaptées au loup. Le Conseil fédéral a recommandé de rejeter la
motion estimant une dénonciation disproportionnée pour réguler une espèce en
particulier. Il a également rappelé que la Convention autorise la prise de mesures
contre les animaux causant des dégâts importants et a affirmé soutenir une procédure
commune aux pays alpins. Appuyant le gouvernement, les opposants ont estimé, d’une
part, que la centaine de moutons tués par année par le loup, et pour lesquels les
éleveurs reçoivent des compensations financières, est sans commune mesure avec les
10 000 moutons qui meurent chaque année de maladies ou d’accidents. D’autre part,
ils ont rappelé que sur les 15 à 20 loups présents sur le territoire suisse, 5 ont déjà été
abattus, ce qui fait de la Suisse le pays abattant le plus de loup en Europe. Le Conseil
national n’a pas suivi la recommandation de sa commission et a adopté la motion par 91
voix contre 79. La gauche, soutenue par quelques députés issus du PLR et du PDC, a
combattu le texte en vain. 47

MOTION
DATE: 30.09.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im November erhielt die Schweiz aus Strassburg einen negativen Bescheid von der
Berner Konvention: Die von einer 2010 verabschiedeten Motion geforderte
Auflockerung des Artenschutzes bezüglich des Wolfes in der Schweiz und die damit
einhergehende Möglichkeit zum Abschuss werde nicht gewährt. Der Motionär Fournier
(cvp, VS) verlangte daraufhin den temporären Austritt der Schweiz aus dem Abkommen,
wie es auch der Motionstext festgelegt hatte: Bei einem Neueintritt sollte dem
Bundesrat die Möglichkeit zu einer Neuaushandlung bezüglich der Schutzstellung des
Wolfes gegeben werden. Der definitive Entscheid über einen Austritt stand Ende
Berichtsjahr noch aus. 48

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 11.12.2012
JOHANNA KÜNZLER
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Finances publiques

Impôts directs

In der Frühjahrssession überwies der Ständerat ein Postulat Fournier (cvp, VS), das den
Bundesrat damit beauftragte, einen Bericht über die steuerlichen Privilegien von
juristischen Personen vorzulegen, die jene Länder gewährten, mit denen die Schweiz
Verhandlungen in Sachen Unternehmenssteuern aufgenommen hatte. 49

POSTULAT
DATE: 11.03.2013
LAURENT BERNHARD

Im März 2015 reichte Thomas de Courten (svp, BL) ein Postulat zum Abbau von
Regulierungskosten durch die formelle Harmonisierung von Verfahren, Fristen und
Zahlungsintervallen im Unternehmenssteuerbereich ein. Dieses hatte zum Ziel,
Unterschiede bei der Gewinn-, Grundstückgewinn- und Lohnquellensteuer zwischen
den Kantonen zu reduzieren, da diese den Unternehmen, insbesondere den Mikro- und
Kleinunternehmen, hohe Zusatzregulierungskosten bereiteten. Durch eine
Harmonisierung zwischen den Kantonen könnten diese Kosten reduziert werden, ohne
dass den Kantonen Steuereinbussen entstünden. Dazu müssten die Kantone aber eng in
die Überarbeitung miteinbezogen werden. Der Bundesrat pflichtete dem Anliegen des
Postulanten bei, da ein Regulierungskostenbericht vom Dezember 2013 eine
Harmonisierung von Fristen und Zahlungsintervallen ebenfalls als prüfenswert taxiert
hatte. Weil im Anschluss an diesen Bericht jedoch das EFD in Zusammenarbeit mit den
Kantonen mit der diesbezüglichen Prüfung und Berichterstattung bis 2016 beauftragt
worden war, empfahl der Bundesrat das Postulat zur Ablehnung. 

In der Frühjahrssession 2017 wurde das Postulat im Nationalrat behandelt. De Courten
wies darauf hin, dass der vom Bundesrat auf 2016 in Aussicht gestellte Bericht noch
nicht erschienen und allgemein seit dem Bericht 2013 „nicht viel Spürbares tatsächlich
passiert" sei. So hatten bereits 2015 ein Postulat Föhn (svp, SZ) und ein Postulat
(15.3720) Gössi (fdp, SZ) sowie die Motion Fournier (cvp, VS) eine beschleunigte
Umsetzung der im Regulierungskostenbericht präsentierten
Verbesserungsmassnahmen verlangt – bisher ohne zählbare Erfolge. Bundesrat Maurer
kündigte die Veröffentlichung des zuvor auf das Jahr 2016 angesetzten Berichts, der in
Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Schweizerischen Steuerkonferenz
entwickelt werde, auf die zweite Hälfte des Jahres 2017 an. Entsprechend bat er den
Nationalrat darum, diesen Bericht abzuwarten, das Postulat abzulehnen und
anschliessend noch offene Forderungen durch einen neuen Vorstoss einzubringen.
Diesem Vorschlag folgte der Nationalrat jedoch nicht und stimmte mit 133 zu 56
Stimmen bei 3 Enthaltungen für die Annahme des Postulats. Die ablehnenden Stimmen
und die Enthaltungen stammten allesamt aus der SP- und Grünen-Fraktion, die das
Postulat einstimmig ablehnten, sowie vereinzelt aus der CVP/EVP-Fraktion. 50

POSTULAT
DATE: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

Péréquation financière

«Historischer Kompromiss» (Hannes Germann; svp, SH), «gelebte Solidarität» (Werner
Hösli; svp, GL), «Garant für einen funktionierenden Föderalismus und auch für den
nationalen Zusammenhalt» (Peter Hegglin; cvp, ZG). Mit diesen, grossen Enthusiasmus
demonstrierenden Worten begann die Debatte zum Bundesgesetz über den Finanz-
und Lastenausgleich (FiLaG) in der Wintersession 2018 im Ständerat. Auch die FK-SR
hatte zuvor in ihrer Medienmitteilung vom Oktober 2018 betont, die Vorlage sei
«ausgewogen» und trage den Interessen der Geber- und Nehmerkantone sowie des
Bundes Rechnung. Entsprechend eindeutig nahm sie diese mit 10 zu 0 Stimmen bei 2
Enthaltungen an. Ganz so einhellig wie es zu Beginn der Debatte den Anschein machte,
war die Stimmung im Rat dann aber doch nicht. Raphaël Comte (fdp, NE) kritisierte die
allgemeine Haltung, den Antrag der KdK als heiligen Text und somit als unabänderlich
darzustellen. Der Bundesrat hatte dem Parlament nämlich eine im Vergleich zum
Vernehmlassungsentwurf unveränderte Version vorgelegt, obwohl eine Minderheit der
Kantone Vorbehalte angemeldet hatte – darunter auch Neuenburg – oder den Entwurf
als Ganzes gar ablehnte. Beat Rieder (cvp, VS) ergänzte diese Kritik durch die Sicht eines
Vertreters eines der beiden Kantone, die sich in der Vernehmlassung gegen die Vorlage
ausgesprochen hatten: Die Reduktion der Finanzierung des Fonds um CHF 400 Mio.
komme einer Schwächung des Finanzausgleichs gleich, zudem seien die Auswirkungen
der Revision einseitig zulasten der Nehmerkantone verteilt, bemängelte er. Denn
während die Geberkantone dadurch jährlich zwischen CHF 6 Mio. und CHF 43 Mio.
einsparen könnten, müssten die Nehmerkantone jährlich Verluste zwischen CHF 6 Mio.

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.12.2018
ANJA HEIDELBERGER
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und CHF 146 Mio. tragen. «Die Vorlage taugt nur, wenn die fiskalpolitischen Disparitäten
zwischen den reichen und den armen Kantonen kleiner und nicht grösser werden», rief
er den Zweck der NFA in Erinnerung. Er bat den Rat deshalb um die Unterstützung
zweier Minderheitsanträge, welche den Verwendungszweck der frei werdenden Mittel
des Bundes ändern und so die Verluste der ressourcenschwächsten Kantone stärker
abfedern sollten. 
Der erste Minderheitsantrag Fournier (cvp, VS) verlangte, den über die Jahre
abnehmenden Betrag für die Abfederungsmassnahmen durch einen gleich bleibenden
Durchschnittswert zu ersetzen. Die Beteuerungen von Hannes Germann, verschiedenen
anderen Ständerätinnen und Ständeräten sowie von Finanzminister Maurer, wonach die
Bestimmung bezüglich des über die Jahre abnehmenden Betrags den Kompromiss erst
ermöglicht hätte und dieser durch diesen Minderheitsantrag gefährdet sei, bestritt
Christian Levrat (sp, FR) vehement. Mit 34 zu 8 Stimmen entschied sich der Ständerat
dennoch für den bundesrätlichen Vorschlag. Auch der zweite Minderheitsantrag
Fournier mit der Forderung, die Abfederungsmassnahmen nicht pro Kopf, sondern
entsprechend den Verlusten durch die Neuregelung zu verteilen, wurde mit 33 zu 10
Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. Alle übrigen Punkte passierten die grosse Kammer
diskussionslos und auch in der Gesamtabstimmung stellte sich der Ständerat deutlich
hinter die Vorlage: Mit 37 zu 3 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nahm er die Vorlage an. Die
ablehnenden Voten stammten – wie bereits in der Vernehmlassung – von der
Vertreterin und dem Vertreter des Kantons Jura und des Kantons Wallis, wobei der
zweite Walliser Vertreter Jean-René Fournier (cvp, VS) als Ratspräsident keine Stimme
abgab. 51

Infrastructure et environnement

Energie

Réseau et distribution

Lors de la session d’été, le Conseil des Etats est venu en soutien aux populations
concernées en approuvant une motion Fournier (pdc, VS) chargeant le Conseil fédéral
de définir des critères précis permettant de déterminer dans quels cas une ligne à
haute tension doit être enterrée. Les sénateurs souhaitent par là non seulement
réduire la durée des procédures pour assurer l’approvisionnement, mais aussi et
surtout garantir le respect de la santé publique et du paysage. Les entrerprises
électriques ont fustigé cette décision, jugeant qu’elle aurait de lourdes conséquences
économiques et financières pour la branche et pour les consommateurs. 52

MOTION
DATE: 12.06.2008
NICOLAS FREYMOND

À la suite du Conseil des Etats l’année précédente et en dépit de la désapprobation
exprimée par les entreprises électriques, le Conseil national a adopté tacitement la
motion Fournier (pdc, VS) chargeant le Conseil fédéral de définir des critères précis
permettant de déterminer dans quels cas une ligne à haute tension doit être
enterrée. 53

MOTION
DATE: 04.06.2009
NICOLAS FREYMOND

Le parlement a adopté, contre l’avis du Conseil fédéral, une motion Fournier (pdc, VS)
ayant également pour but de favoriser l’enfouissement des lignes à haute tension. Le
texte déposé demande que la loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEI) soit
complétée de deux dispositions. Premièrement, il préconise l’accélération de la
procédure d'approbation des lignes enterrées. Deuxièmement, il prévoit que la société
nationale du réseau de transport compense d'éventuels coûts supplémentaires liés à
l'enterrement de lignes à haute tension par un supplément sur les coûts de transport.
Alors que le Conseil des Etats s’est prononcé en faveur du texte sous sa forme originale
en juin, le Conseil national a accepté une version modérée lors de sa session
d’automne. Le texte modifié ne restreint pas les accélérations de la procédure
d'approbation des plans aux lignes enterrées, mais y inclut de manière implicite les
lignes aériennes. Estimant qu’une répercussion générale des surcoûts serait excessive,
le Conseil national a par ailleurs chargé le Conseil fédéral d’examiner dans quelle
mesure Swissgrid, la société nationale du réseau de transport, pouvait compenser
d’éventuels coûts supplémentaires. 54

MOTION
DATE: 17.09.2013
LAURENT BERNHARD
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Eine Motion Amherd (cvp, VS) für eine Lastenverteilung bei der Erneuerung des
Hochspannungsnetzes war am 6. Mai 2014 im Nationalrat mit 89 zu 82 Stimmen bei 5
Enthaltungen angenommen worden. Die Motion verlangt eine Anpassung des
Stromversorgungsgesetzes dahingehend, dass Planungsverfahren für unterirdisch
verlegte Hochspannungsleitungen beschleunigt und dass die Mehrkosten für die
unterirdische Verlegung über einen Zuschlag auf die Übertragungskosten abgegolten
werden könnten. Zusammen mit der ähnlichen, aber abgeänderten Motion Fournier
(cvp, VS) wurde am 27. November 2014 im Ständerat über die Motion Amherd diskutiert.
Die UREK-SR empfahl die Ablehnung, ein Antrag Recordon (gp, VD) bat jedoch um
Zustimmung. Während die allgemeiner gefasste Motion Fournier angenommen wurde,
lehnte die kleine Kammer die Motion Amherd mit 24 zu 16 Stimmen ab. 55

MOTION
DATE: 06.05.2014
NIKLAUS BIERI

Die vom Nationalrat 2013 abgeänderte Motion Fournier (cvp, VS), welche eine
Beschleunigung im Genehmigungsverfahren für unterirdisch verlegte
Hochspannungsleitungen sowie einen Zuschlag zur Deckung der Mehrkosten
unterirdischer Netze forderte, erhielt am 27. November 2014 die Zustimmung des
Ständerates. Die vom Ständerat akzeptierte Änderung des Nationalrates lag darin, dass
die Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens technikneutral erfolgen und also
nicht nur für unterirdisch verlegte Hochspannungsleitungen gelten soll. Die Forderung
nach Kostenteilung wurde zudem in einen Prüfauftrag umgewandelt. 56

MOTION
DATE: 27.11.2014
NIKLAUS BIERI

Transports et communications

Transports et communications

Mehr als ein Jahr nach dem Vorliegen der bundesrätlichen Botschaft zum
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) nahm sich der Ständerat
als Erstrat erneut des Geschäfts an. Die Verkehrskommission hatte in der Zwischenzeit
im Auftrag des Ständerates den Netzbeschluss von 2012 in den NAF integriert. Sie hatte
zudem bei der Finanzierung die Strassenverkehrsteilnehmer ent- und die Bundeskasse
belastet. Hatte der Bundesrat ursprünglich noch eine Erhöhung des
Mineralölsteuerzuschlags um 15 Rappen pro Liter vorgesehen, schlug er nach heftigem
Widerstand in der Vernehmlassung in der Botschaft noch eine Erhöhung von 6 Rappen
vor. Die KVF-SR kürzte die Erhöhung auf 4 Rappen und schlug vor, mit zusätzlichen
Mitteln aus der Mineralölsteuer den Anteil der Bundeskasse bei der Finanzierung zu
stärken. Der Rat folgte diesem Ansinnen, wohl auch unter dem Eindruck der laufenden
Kampagne für die Milchkuh-Initiative, deren Annahme die Bundeskasse rund CHF 1.5
Mia. kosten würde. Mit der im Rat beschlossenen Erhöhung des Anteils der
Mineralölsteuer am NAF flössen 55% statt 50% der Mineralölsteuererträge in den NAF,
was einem Fehlbetrag von CHF 125 Mio. in der Bundeskasse entspricht. Zwei Jahre nach
Inkrafttreten des NAF sollen weitere 5% der Mineralölsteuererträge in den NAF geleitet
werden. Damit erhielte der NAF Mittel in der Höhe von CHF 650 Mio., die zuvor der
Bundeskasse zur Verfügung standen. Der Bundesrat hatte lediglich CHF 400 Mio.
vorgesehen. Weitere Anträge, die noch mehr Mittel von der Bundeskasse in den NAF
verschieben wollten, wurden jedoch abgelehnt. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage einstimmig angenommen. 
Anschliessend nahm die kleine Kammer eine Motion Fournier (cvp, VS) auf, die eine
Gesamtschau zur Erweiterung und Finanzierung der national relevanten
Strasseninfrastruktur forderte (14.3152). Olivier Français (fdp, VD) erklärte für die
Kommission, dass die Motion mit dem eben angenommenen NAF nun überflüssig sei.
Der Rat lehnte sie diskussionslos mit 32 zu 1 Stimme ab (keine Enthaltungen). 57

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.03.2016
NIKLAUS BIERI
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Aménagement du territoire et logement

Droit foncier

Überwiesen wurde ein Postulat Fournier (cvp, VS) mit der Forderung, in den
betroffenen Regionen einen Bericht zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der
Zweitwohnungsinitiative zu verfassen. Darüber hinaus soll der Bundesrat in
Zusammenarbeit mit den Kantonen Massnahmen zur Unterstützung der betroffenen
Sektoren ausarbeiten. In seiner Antwort zeigte sich der Bundesrat offen für das
Anliegen, betonte aber, dass zum damaligen Zeitpunkt aufgrund Unklarheiten
betreffend Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen mögliche Folgewirkungen nur
in Form von Szenarien aufzuzeigen seien. Der Bundesrat sprach sich ebenfalls für einen
frühzeitige Einbindung der Kantone aus. Im Rahmen des Mehrjahresprogrammes
Regionalpolitik 2016-2023 sollen die Kantone zu den Ergebnissen der Wirkungsanalyse
konsultiert werden. Aufgrund dieser Ergebnisse sah sich der Bundesrat angehalten,
Massnahmen im Bereich Tourismus und Regionalpolitik in Betracht zu ziehen und
Vorschläge zu deren Umsetzung zu machen. Gleichzeitig betonte die Regierung ihre
subsidiäre Rolle im Prozess der Standortförderung. Der Ständerat nahm das Postulat
diskussionslos an. Ein ähnliches Anliegen verfolgt das Postulat Vogler (csp, OW), das in
der Herbstsession von der grossen Kammer diskussionslos an den Bundesrat
überwiesen wurde und ebenfalls die Erarbeitung eines Berichts mit möglichen
Szenarien und zu treffenden Massnahmen für die von der Annahme der
Zweitwohnungsinitiative besonders betroffenen Gebiete verlangt (Po. 12.3371). 58

POSTULAT
DATE: 25.09.2012
MARLÈNE GERBER

In seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte beantragte
der Bundesrat dem Parlament, die Postulate Fournier (cvp, VS) und Vogler (csp, OW)
aufgrund der beiden im Vorjahr erstellten externen Studien zu den Auswirkungen der
Zweitwohnungsinitiative sowie aufgrund des Berichts über die strukturelle Situation
des Schweizer Tourismus und die künftige Tourismusstrategie des Bundesrates als
erledigt abzuschreiben. Ein Impulsprogramm 2016-2019 soll auch negative
Auswirkungen des durch die Zweitwohnungsinitiative akzenuierten Strukturwandels im
Tourismussektor abfangen. 59

RAPPORT
DATE: 15.09.2014
MARLÈNE GERBER

Protection de l'environnement

Dangers naturels

Die grossen Schäden, welche unlängst durch die schweren Erdbeben in Japan, der
Türkei und in Spanien verursacht worden waren, nahm Jean-René Fournier (cvp, VS) in
einer Motion zum Ausgangspunkt seiner Forderung nach Einführung einer
obligatorischen Erdbebenversicherung in der Schweiz. Der Ständerat nahm das
Anliegen mit 19 zu 11 Stimmen positiv auf. Der Bundesrat hatte sich dagegen im Vorfeld
mangels Einigkeit der zentralen Akteursgruppen ablehnend zum Anliegen geäussert. 60

MOTION
DATE: 27.09.2011
MARLÈNE GERBER

Déchets

La CEATE-CE a décidé de donner suite à une initiative parlementaire Fournier (pdc, VS)
proposant de modifier la LPE afin, d’une part, d’y introduire la possibilité pour les
cantons d’obtenir une garantie financière couvrant les coûts des mesures
d’assainissement d’un site pollué et, d’autre part, de soumettre à l’autorisation du
canton concerné le fractionnement d’une parcelle figurant au cadastre des sites
pollués. Ces deux mesures visent à éviter que les frais d’assainissement d’un site pollué
ne soient à la charge de la collectivité lorsque le responsable du dommage ne peut être
identifié. 61

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.11.2010
NICOLAS FREYMOND

Damit bei Sanierungen belasteter Standorte der Verursacher auch tatsächlich die
Haftung übernimmt, verlangt eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) eine
entsprechende Änderung im Umweltschutzgesetz. Mit der Anpassung sollen den
Kantonen Instrumente in die Hand gegeben werden, die es ihnen ermöglichen, den
Verursacher zu ermitteln und unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips
zur Verantwortung zu ziehen. Nachdem die ständerätliche Kommission dem Geschäft
bereits im Vorjahr günstig gestimmt war, gab ihm auch die nationalrätliche Kommission
Folge. Somit hat die UREK-SR innert zwei Jahren einen Erlassentwurf auszuarbeiten,

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.02.2011
MARLÈNE GERBER
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der danach dem Parlament unterbreitet wird. 62

In der Dezembersession wurde dem Ständerat ein Entwurf der UREK-SR zur Änderung
des Umweltschutzgesetzes präsentiert, mit welchem sichergestellt werden soll, dass
der Verursacher aufgrund frühzeitiger Regelung der Kostenübernahme für
Untersuchung, Überwachung und Sanierung belasteter Standorte zur Rechenschaft
gezogen werden kann. Der Gesetzesentwurf basiert auf einer parlamentarischen
Initiative Fournier (cvp, VS), der im Vorjahr Folge gegeben wurde. Zum einen erlaubt der
Entwurf den Kantonen, von den Verursachern eine finanzielle Sicherstellung
einzufordern, für den Fall, dass eine oder mehrere der drei oben erwähnten
Massnahmen als notwendig erachtet würden. Zum anderen wird mit der
Gesetzesanpassung im Falle der Übertragung oder Aufteilung eines auf einem
belasteten Standort eingetragenen Grundstückes eine kantonale Bewilligungspflicht
erforderlich. Letztere wird erteilt, sofern die Kostenübernahme der nötigen
Massnahmen weiterhin gesichert ist und die Handänderung respektive Aufteilung die
Sanierung nicht behindert. Der Entwurf wurde im Frühjahr in die Vernehmlassung
geschickt, wo er von der Grossmehrheit der 57 Teilnehmer, darunter alle
stellungnehmenden Kantone, vorbehaltslos oder mit kleinen Änderungsanträgen
begrüsst wurde. Von den Parteien lehnte die SVP den Entwurf ab. Darüber hinaus
äusserten sich unter anderem Economiesuisse und diverse Bauverbände ablehnend
zum Entwurf. Der Ständerat nahm eine leicht angepasste Vorlage mit 33 zu 5 Stimmen
an und überwies das Geschäft an den Nationalrat, der sich im Berichtsjahr noch nicht
dazu äusserte. 63

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 13.12.2012
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession behandelte der Nationalrat als Zweitrat die auf eine
parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) zurückgehende Änderung des
Umweltschutzgesetzes zur Regelung der Kostenübernahme für Untersuchung,
Überwachung und Sanierung belasteter Standorte durch die Verursacher. Eine
frühzeitige Ermittlung des Verursachers soll verhindern, dass das Gemeinwesen
zukünftig aufgrund unbekannter Verursacher zur Verantwortung gezogen werden muss.
Dem Rat lag ein bürgerlicher Minderheitsantrag auf Nichteintreten vor, der sich gegen
die Beschneidung der föderalen Kompetenzen wehrte. Einige Kantone hätten für diese
Problematik bereits besser zugeschnittene Lösungen gefunden. Der Minderheitsantrag
fand aber praktisch nur bei der SVP Unterstützung und somit trat auch der Zweitrat auf
das Geschäft ein. In der Folge beantragte eine fast identische Kommissionsminderheit
drei Änderungen, die allesamt auf die Abschwächung des Umfangs und der
Bedingungen der Sicherstellung durch den Verursacher abzielten. Keiner dieser Anträge
fand jedoch eine Mehrheit im Rat. Aufgrund Festhaltens am Entwurf des Bundesrates
entstand eine kleinere Differenz zum Ständerat, welche dieser jedoch in der
Differenzbereinigung diskussionslos aus der Welt schaffte. Das Geschäft gelangte somit
noch in der Frühjahrssession in beiden Räten zur Schlussabstimmung. Die Änderung
des Umweltschutzgesetzes passierte den Ständerat mit 34 zu 4 Stimmen und den
Nationalrat mit 130 zu 54 Stimmen unter Opposition der SVP und einzelner Mitglieder
der FDP-Liberalen-Fraktion. Die Referendumsfrist verstrich unbenutzt. 64

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 22.03.2013
MARLÈNE GERBER

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Sport

Le Conseil national a adopté par 95 voix contre 69 trois initiatives parlementaires
Wobmann (udc, SO), Wasserfallen (plr, BE) (Iv. Pa. 10.497) et de Buman (pdc, FR) (Iv. Pa.
10.499) modifiant la loi fédérale sur la circulation routière afin de lever l’interdiction
d’effectuer des courses sur circuit avec des véhicules automobiles. La commission a
recommandé d’adopter les motions estimant que la sécurité est désormais assurée
pour des courses publiques, que l’industrie de l’équipement automobile est importante
en Suisse et que ce type d’activité a un fort potentiel économique. Une forte minorité
s’y est opposée estimant que le territoire suisse possède peu de terrains
inconstructibles, que les tests industriels peuvent déjà être pratiqués en Suisse et que
ce type d’activité est une atteinte à l’environnement. Le Conseil des Etats les a toutes
rejetées par 20 voix contre 13 sur recommandation de sa commission et malgré une
proposition de minorité Imoberdorf (pdc, VS). Il avait auparavant rejeté par 23 voix

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 22.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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contre 12 une initiative parlementaire Fournier (pdc, VS) de même teneur. 65

Groupes sociaux

Politique à l'égard des étrangers

Das Geschäft ging wieder zurück an den Ständerat. Dieser hiess einen Antrag von Jean-
René Fournier (cvp, VS) gut, mit dem die Bestimmung gestrichen wurde, die dem Bund
eine periodische Kontrolle über die Integrationsfortschritte der Kantone erlaubt hätte.
Der Integrationsartikel war im Vorfeld der Beratungen im Ständerat von den Kantonen
heftig kritisiert worden, weil sie eine Bevormundung durch den Bund befürchteten. 66

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.06.2010
ANDREA MOSIMANN

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Langues

Gleich drei Motionen forderten vom Bundesrat im Berichtsjahr 2014 eine
sprachenfreundlichere Vergabepraxis bei öffentlichen Aufträgen. Ignazio Cassis (fdp,
TI) verlangt mit seinem Anliegen, an die unter dem Schwellenwert von CHF 8,7 Mio.
liegenden, kleineren Aufträge dieselben sprachenfreundlichen Anforderungen zu
stellen wie an grössere Aufträge. Mit Fabio Regazzi (cvp, TI) will ein zweiter Tessiner
Nationalrat gleiche Bedingungen für Unternehmen der verschiedenen Amtssprachen
herstellen, und zwar durch Abbau der Sprachbarrieren bei Aufträgen von bundesnahen
Betrieben. Der Bundesrat beantragte die Annahme der beiden Tessiner Motionen, da er
seit seinem Entscheid vom 30. April die Eingaben der Verfahrensteilnehmer im
Ausschreibeverfahren bereits in allen Amtssprachen zulassen will. Der Entscheid soll im
Rahmen der anstehenden Beschaffungsrechtsrevision umgesetzt werden. Eine Motion
de Buman (cvp, FR) verlangt schliesslich, dass der Bundesrat alles Nötige unternehme,
um sowohl bei der Ausschreibung wie auch bei der Entgegennahme von Offerten alle
Amtssprachen zu akzeptieren und zu verwenden. Diese Motion hatte der Bundesrat
bereits 2012 aus formellen Gründen abgelehnt; es sei noch unklar, ob die geforderten
Massnahmen notwendig und zielführend seien. Nachdem der Nationalrat dem Anliegen
im September 2014 zugestimmt hatte, schickte es der Ständerat in der Wintersession
gemäss Ordnungsantrag Fournier (cvp, VS) zurück an die Kommission. Die anderen
beiden Motionen gelangten im vierten Quartal zum Erstrat in die grosse Kammer, wo
beide Anliegen befürwortet wurden. 67

MOTION
DATE: 12.12.2014
MARLÈNE GERBER

Médias

Radio et télévision

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-N) hatte im
Februar 2010 eine Motion für ein „Neues System für die Erhebung der Radio- und
Fernsehgebühren“ eingereicht. Nachdem der Nationalrat diese im September 2010
angenommen hatte, überwies sie der Ständerat mit dem Vorbehalt, die Kleinbetriebe
von der für sie unzumutbaren Gebührenpflicht zu befreien. Damit wurde dem
Vorbehalt des Schweizerischen Gewerbeverbands Rechnung getragen, der die Motion
publizistisch massiv bekämpft hatte. Die Motionen Fournier (cvp, VS) und Luginbühl
(bdp, BE), deren Anliegen zuvor in die Kommissionsmotion integriert worden waren,
wurden zurückgezogen. 68

MOTION
DATE: 16.03.2011
DEBORA SCHERRER
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Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

Immerhin wurde das Ziel, stärkste Partei der kleinen Kammer zu bleiben, erreicht.
Allerdings mussten auch bei den Ständeratswahlen Verluste verkraftet werden. Mit
insgesamt dreizehn Mandaten präsentierte sich die CVP zwar um zwei Sitze stärker als
die FDP und SP (je elf Sitze), musste aber im Vergleich zu 2007 per Saldo zwei Mandate
abgeben. Den Urner Sitz hatte die Partei bereits bei den Ersatzwahlen 2010 an die GLP
verloren. Bei den ordentlichen Wahlen büsste sie zudem beide Sitze in den Kantonen
Schwyz und St. Gallen ein. In Schwyz konnte der langjährige Ständerat Bruno Frick
seinen Sitz nicht gegen die Angriffe der SVP halten. Im Kanton St. Gallen fiel der Sitz der
CVP der SP zu. Auch hier verteidigte mit Eugen David ein langjähriger Ständerat seinen
Sitz erfolglos. David trat nicht mehr zum zweiten Wahlgang an und mit ihrem
Ersatzkandidaten war die CVP gegen die Angriffe von links und rechts chancenlos. Dass
sie im Vergleich zu 2007 nicht drei Mandatsverluste beklagen musste, verdankte sie
Pirmin Bischof, der den Sitz der FDP im Kanton Solothurn erobern konnte. Ihre Sitze
verteidigen konnte die CVP zudem in den Kantonen Luzern (Graber), Nidwalden
(Niederberger), Zug (Bieri), Freiburg (Schwaller), Appenzell Innerrhoden (Bischofberger),
Tessin (Lombardi), Wallis (Fournier und Imoberdorf) und Jura (Seydoux). Neue CVP-
Kantonsvertreter verteidigten den Sitz ihrer Partei in den Kantonen Uri (Isidor
Baumann), Graubünden (Stefan Engler) und Thurgau (Brigitte Häberli). Chancenlos
waren die Christlichdemokraten in den Kantonen Zürich, Bern, Basel-Landschaft,
Aargau, Waadt, Neuenburg und Genf. 69

ÉLECTIONS
DATE: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Associations

Industrie, commerce et entrepreneurs

Nach dem skandalbedingten Rücktritt Bruno Zuppigers (svp, ZH) suchte der
Schweizerische Gewerbeverband SGV zu Jahresbeginn einen neuen Präsidenten. Zur
Wahl standen die vier Nationalräte Sylvia Flückiger-Bäni (svp, AG), Jean-François Rime
(svp, FR), Lorenz Hess (bdp, BE) und Gerhard Pfister (cvp, ZG) sowie der Ständerat Jean-
René Fournier (cvp, VS). Sowohl aus partei- als auch aus regionalpolitischer Sicht
wurden Rime von Beginn an die meisten Chancen eingeräumt: Die SVP hatte mit
Zuppiger zum ersten Mal das Präsidium gestellt und war nun nach nur einem Jahr nicht
bereit, es schon wieder abzugeben. Ausserdem hatte dem SGV bisher noch nie ein
Vertreter der Romandie vorgestanden. Am 23. Mai wählten 550 Delegierte wie erwartet
Rime ins Präsidium. Der Sägewerksbesitzer, der in den vergangenen Jahren zweimal für
den Bundesrat kandidiert hatte, wurde so zum Leiter der politischen Vertretung von
300 000 Schweizer KMUs gekürt. 70
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